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Inzwischen ist die neue Landesre-
gierung angetreten und wartet
gleich mit einem Superlativ auf:
Der nun auf elf Mitglieder ange-
wachsene Senat wird von einem
Heer bestehend aus sage und
schreibe 25 (in Worten: fünfund-
zwanzig) Staatsekretären unter-
stützt. Zum Vergleich: das größte
Bundesland Nordrhein-Westfalen
kommt mit nur 16 und Bayern
sogar mit nur sechs Staatsekre-
tären aus.ie Rekordzahl an Staats-sekretären im bundes-weiten Vergleich stellt

durchaus auch eine beachtlicheSteigerung dar. So kam die vor-ausgegangene rot-schwarzeLandesregierung noch mit neunSenatsmitgliedern und 22Staatssekretären aus. Unter dervorletzten rot-roten Landesre-gierung waren es bis 2011 sogarnur 17 Staatsekretäre. In denMedien rechtfertigte die Senats-kanzlei die Rekordzahl anStaatssekretären im Vergleichzu den Flächenstaaten mit ab-weichenden Strukturen. In Ber-lin  würden Verwaltungs-aufgaben von Amtsleitern undMinisterialdirektoren übernom-men. Allerdings hat Berlin zumBeispiel im Vergleich zu Nord-rhein-Westfalen auch nur einFünftel an Einwohnern. Auch das oft gehörte Argu-ment der fehlenden kommuna-len Ebene in Berlin passt nachMeinung des Bundes der Steu-erzahler nicht. Wenn auch nichtin der Form selbständiger Ge-bietskörperschaften, stimmendie Verwaltungsaufgaben derBezirksämter ziemlich genaumit den Aufgaben der Städte,Gemeinden und Landkreiseüberein. Übrig bleibt die Be-

fürchtung, dass der Zuwachs anChefposten etwas mit Parteien-proporz zu tun haben könnte.Bei drei Koalitionären stellt sichdas ganzzahlige Verteilen vonSpitzenjobs an Parteisolda-ten als deutlich schwierigere Rechenaufgabe dar. Dennochkommen Rheinland-Pfalz, Sach-sen-Anhalt und Thüringen mitweniger als der Hälfte an Staats-sekretären als Berlin aus, trotzDreier-Konstellationen. Staatsekretäre sind die höch-sten Beamten in den Senats-verwaltungen und die ständigenVertreter der Senatoren. Als solche bilden sie die Schnitt-stelle zwischen dem Regie-rungsmitglied und dem Be-amtenapparat. In Berlin gehö-ren sie der BesoldungsgruppeB7 mit einem Grundgehalt vonrund 8900 Euro brutto mo-natlich an. Der Vorsitzende des Bundes der SteuerzahlerBerlin, Alexander Kraus, wies in den ARD-Tagesthemen da-rauf hin, dass für jeden Staats-ekretär hohe Folgekosten fürBüroleiter, Referenten, Fahrer,Dienstwagen und Altersversor-gung anfielen. 

Politisches Beschäftigungsprogramm
Berlin leistet sich die meisten Staatssekretäre

D

BdSt-Vorstand Alexander Kraus kritisiert in den Tagesthemen am
9. Dezember 2016 die hohe Anzahl an Staatssekretären im auf elf

Mitglieder angewachsenen Berliner Senat.

Milliardenüberschuss im Landeshaushalt
Haushaltsabschluss 2016

icherlich keine schlechteNachricht. Berlin hat imJahr 2016 einen Über-schuss in Höhe von 1,25 Milliar-den Euro erzielt. Noch imNovember waren 500 Millionen
erwartet worden, davor ist manvon 120 Millionen Euro Über-schuss ausgegangen.Als Grund für das enorme Plusin der Kasse nennt Finanzse-nator Kollatz-Ahnen (SPD) deut-

Mehr als doppelt so hoch als noch im vergangenen November geschätzt
fällt der Überschuss des Hauhaltsjahres 2016 aus. Teile des Über-
schusses möchte der Finanzsenator in das Sondervermögen einstellen.

S
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Eigentor im Spaßbad
SEZ-Eigentümer scheitert auch mit Berufungsklage gegen BdSt

EZ-Eigentümer Rainer Löhnitz wolltedem Bund der Steuerzahler die Ver-breitung der Behauptung verbietenlassen, es gebe im Zusammenhang mit demKauf über das SEZ-Gelände eine Bedingung,wonach er das SEZ „in ein modernes, famili-enfreundliches Spaßbad“ umzubauen habe.Der BdSt würde ihm damit unterstellen, sichvertragsbrüchig verhalten und die BerlinerBürger um ihr familienfreundliches Spaßbadbetrogen zu haben. Der Bund der Steuerzah-ler hatte die beanstandete Formulierung sei-nerzeit Pressemitteilungen (s. rechts)entnommen, in denen im Jahr 2003 BerlinerSenat und Liegenschaftsfonds über den Se-natsbeschluss zum Verkauf des SEZ für einensymbolischen Euro informiert hatten. 
Hallenbad oder Spaßbad?Das Berliner Landgericht hatte bereits im Au-gust 2015 in erster Instanz festgestellt, dassder Text im Schwarzbuch eben gerade nichtdie von Löhnitz beanstandete Aussage ent-halte, sich vertragsbrüchig verhalten zuhaben und auch keinen entsprechenden Ein-

druck erwecke. Unstreitig sei als Bedingungvereinbart gewesen, dass er einen Hallen-badbetrieb wieder aufnehme. Außerdemmache es im Hinblick auf das Ansehen desKlägers keinen relevanten Unterschied, ob essich bei der nicht erfüllten Bedingung umden Betrieb eines Spaß- oder Hallenbadbe-triebes handle. Zudem sei die Formulierungin dem Kaufvertrag „Hallenbadbetrieb“ aus-legungsbedürftig. Es könnte damit auch ein„Spaßbad“, also ein besonders erlebnisorien-tiertes Hallenbad mit Vergnügungseinrich-tungen wie Rutschen etc. gemeint sein. DiePressemitteilungen deuteten darauf hin, dasszumindest die Verkäuferseite solche Vorstel-lungen hatte, stellte das Gericht damals klar.
Eigentor im SpaßbadFür Löhnitz dürfte sich die Klage gegen denSteuerzahlerbund damit allerdings als klas-sisches Eigentor erwiesen haben. Die Senats-verwaltung für Finanzen wurde nämlich aufgenau diese Auslegung des SEZ-Kaufvertra-ges aufmerksam und 13 Jahre nach dem Ver-kauf aktiv. Damit erklärt sich für den Bund

der Steuerzahler auch, warum Löhnitz dieseskleine Presseurteil so vehement aus der Weltschaffen wollte. Der Liegenschaftsfonds hatnämlich zwischenzeitlich als Treuhänder desLandes Berlin ein vertraglich vereinbartesWiederkaufsrecht ausgeübt und fordert nunvor Gericht von Löhnitz die lastenfreie Rück-übertragung des SEZ-Grundstücks. Der hättedann laut Kaufvertrag Anspruch auf den da-maligen Kaufpreis in Höhe von einem Eurozuzüglich der in das Objekt getätigten Inve-stitionen. Und das dürfte einiges wenigersein, als der Grundstückswert von geschätzt10 bis 15 Millionen Euro für das immerhingut 47.000 Quadratmeter große Areal. 
BdSt gewinnt Unterlassungsklage Das Kammergericht schloss sich im Dezem-ber 2016 in zweiter Instanz der Einschätzungdes Landgerichts an und wies Löhnitz´ Beru-fung ebenfalls zurück. In der Urteilsbegrün-dung heißt es, dass die beanstandeteÄußerung rechtmäßig gewesen sei und derBund der Steuerzahler in Wahrnehmung be-rechtigter Interessen gehandelt habe. Mit derFrage, ob Löhnitz seine Pflichten aus demSEZ-Kaufvertrag erfüllt hat, hat sich dasKammergericht allerdings ausdrücklich nichtbeschäftigt. Der BdSt wird dennoch weiter-hin von sich aus von einem Hallenbadbetriebals Bedingung sprechen, weil der damals

Der Eigentümer des Sport- und Erholungszentrums (SEZ) an der Landsberger Allee, Rainer
Löhnitz, ist mit seiner Unterlassungsklage gegen den Bund der Steuerzahler Berlin e.V. auch
in der zweiten Instanz gescheitert. Das Berliner Kammergericht hat im Dezember 2016 ent-
schieden, dass eine Formulierung im Schwarzbuch 2014 rechtmäßig war. Für Löhnitz könnte
sich die Klage jetzt als Eigentor erwiesen haben. 

S

Transparent Berlin

Bewusste Verwirrung? Käufer
Löhnitz wurde damals in der

Presse mehrfach als Geschäfts-
führer oder Inhaber einer 

Poseidon Sportstätten GmbH 
bezeichnet



Transparent Berlin

vom Senat eingeführte Begriff des „Spaßba-des“ tatsächlich von Fachleuten überhauptnicht verwendet wird. Dem Leser dürfte eswohl aber auch ziemlich egal sein, ob dieRede von einem Spaßbad oder einem Hal-lenbad mit Sauna, Bowling, Sporthalle undFitnessangebot als Bedingung die Rede ist,meint der Bund der Steuerzahler. 
Klagefreudiger InvestorAber nicht nur den Bund der Steuerzahlerwollte SEZ-Eigentümer Löhnitz mundtot ma-chen. Verklagt hatte er auch den ehemaligenBezirksverordneten Max Putzer (SPD), demer eine Formulierung in der Begründung zueinem Antrag an die BVV Friedrichshain-Kreuzberg verbieten lassen wollte. Dort hießes „… Doch bis heute bleiben große Teile desGebäudes, darunter auch die großeSchwimmhalle, ungenutzt. … Der aktuelle Ei-gentümer hat keine Gegenleistung für dieÜbertragung des Eigentums an dem Grund-stück an ihn erbracht! ...“. Löhnitz hat dasVerfahren inzwischen für erledigt erklärt. Erist dabei einem Hinweis des Verwaltungsge-richts gefolgt. Putzer zeigte sich erfreut:„Herr Löhnitz hat zum wiederholten Maleversucht, Bezirks- und Landespolitikermundtot zu machen. Das ist ihm nicht gelun-gen. Die BVV Friedrichshain-Kreuzberg hat

sich mit einem einstimmig gefassten Be-schluss solidarisch mit mir erklärt. Auch dasVerfahren vor dem Verwaltungsgericht hatLöhnitz von sich aus beendet. Der Klagefehlte von vornherein jegliche Grundlage. Ichfreue mich sehr darüber, dass die Senatsver-waltung für Finanzen nun alles rechtlichMögliche unternimmt, damit das Eigentumam SEZ wieder zurück an das Land Berlinfällt. Dies ist auch das Ergebnis jahrelangerpolitischer Bemühungen sowie des wichtigenEngagements und der aufklärerischen Tätig-keit des Bundes der Steuerzahler."In einem anderen Verfahren verklagt Löh-nitz das Land Berlin. Hier passten ihm wie-derum Aussagen des Senats zum Umfangseiner vertraglichen Pflichten in einer parla-mentarischen Anfrage nicht. Insgesamt sinddem Senat laut einer aktuellen Abgeordne-tenhausdrucksache acht Verfahren von Löh-nitz bekannt, an denen das  Land  Berlin  oderder Liegenschaftsfonds  beteiligt  sind. In  denVerfahren  geht  es  um  die  Vertragserfül-lung  und bauplanungsrechtliche Streitigkei-ten.
Typischer Berliner SkandalBestätigt fühlt sich auch Gumbert Salonek,der bis 2011 für die FDP im Bezirksparla-ment saß. Salonek hatte schon damals immer

wieder auf die Ungereimtheiten bei demGrundstücksgeschäft aufmerksam ge-macht, als sich kaum noch jemand für dasSEZ interessierte. In den Medien hatte er den SEZ-Deal schon frühzeitig als „typischenBerliner Skandal“ bezeichnet und vom Senatdie Rücknahme des Grundstücks gefordert.Salonek weist aber auch darauf hin, dass indem kürzlich ausgelegten Bebauungsplan-entwurf zu dem SEZ-Areal von einer „Entschädigungspflicht in Geld“ die Rede ist, sofern eine Einigung zur Grundstücks-neuordnung nicht zustande kommen sollte.„Ich hoffe, dass das Land Berlin das Grund-stück zurückbekommt, ohne Löhnitz nochweiteres Steuergeld nachwerfen zu müssen“,so Salonek weiter. 
Großer Erfolg für den BdStFür den Bund der Steuerzahler ist es ein gro-ßer Erfolg, dass das Land Berlin jetzt die Wei-chen für eine Rückübertragung des SEZgestellt hat. Jahrelang hatte der BerlinerSenat nämlich immer wieder behauptet, dassder Käufer seine vertraglichen Pflichten er-füllt hätte. Der Bund der Steuerzahler hattesich seit Jahren um die Aufklärung des SEZ-Verkaufs bemüht, den Senat auf Aktenaus-kunft verklagt, Strafanzeige gestellt und denRechnungshof informiert.
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Großes Abgeordnetenhaus
Mehrkosten durch mehr Abgeordnete

ie ohnehin große Anzahlan Abgeordneten im Ber-liner Landesparlament er-gibt sich aus dem Umstand, dassunsere Volksvertretung als Teil-zeitparlament ausgelegt ist. Frü-her hieß es im Berliner Landes-abgeordnetengesetz, dass sichdie Abgeordnetenentschädigungan der Hälfte des Grundhaltseines Beamten der Besoldungs-gruppe B 4  orientieren sollte. Mittlerweile wird die Entschä-digung durch Änderungen imAbgeordnetengesetz festgelegtund beläuft sich ab 2017 auf3742 Euro pro Monat. Hinzukommt eine steuerfreie Kosten-pauschale von monatlich 2518Euro, falls der Abgeordnete eineigenes externes Büro unterhält.Andernfalls fällt diese Kosten-pauschale um 1000 Euro nie-driger aus. Zu Beginn einer Le-gislaturperiode gibt es zudem

einmalig auf Nachweis bis zu5000 Euro für Büroausstattungs-kosten. Weiterhin kann der Abgeord-nete für die Beschäftigung vonMitarbeitern monatlich bis zu3.012 Euro zuzüglich der Lohn-nebenkosten erhalten.  Zusätz-lich  gibt es noch Zuschüsse zu den Krankenversicherungs-beiträgen, eine Unfallversiche-rung, eine Hinterbliebenenver-sorgung sowie ggf. Ansprücheauf Übergangsgeld und Alters-entschädigung oder eine Ver-sorgungsabfindung. Oft ist vonAbgeordneten zu hören, dass die Versorgung angesichts ihresArbeitsaufwands zu niedrig sei. Dabei verkennen Sie aller-dings nach Meinung des Bundesder Steuerzahler, dass Terminein Wahrnehmung von Parteiauf-gaben nicht vom Steuerzahler zutragen sind. 

Je Abgeordneten summierensich diese Bestandteile damit je-denfalls auf deutlich über600.000 Euro für die fünfjährigeLegislaturperiode. Die aktuelleVergrößerung des Abgeordne-tenhauses bedeutet damit Mehr-ausgaben von rund siebenMillionen Euro in der 18. Wahl-periode, vorausgesetzt, sie hältbis zum Schluss. Eine Verkleinerung des Abge-ordnetenhauses würde also fi-nanziell durchaus etwas bringen.Brandenburg hat als Vollzeit-

parlament zum Vergleich 88 Ab-geordnete, die allerdings einemonatliche Entschädigung vonknapp 8000 Euro erhalten. Ein-sparpotentiale sieht der Bundder Steuerzahler daher auchhauptsächlich bei der Anzahl anAbgeordnetenbüros und derenMitarbeiter, die nach Ansicht des Bundes der Steuerzahler ohnehin viel zu stark für Partei-aufgaben missbraucht werden. 

Mit der 18. Wahlperiode des Berliner Abgeordnetenhauses ist auch die
Zahl seiner Mitglieder deutlich angestiegen. Mit nunmehr 160 statt
zuvor 149 „MdA´s“ fallen aber auch erklägliche Mehrkosten für das
Landesparlament an. Ob die zusätzlichen Parlamentarier auch zu mehr
Demokratie beitragen, ist fraglich. Der Bund der Steuerzahler Berlin
hat nachgerechnet, was eine Verkleinerung des Abgeordnetenhauses
bringen würde. 

D

Der Preußische Landtag ist Sitz 
des Berliner Abgeordnetenhauses. 
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lich gestiegene Steuereinnahmen sowie hö-here Zahlungen an Integrationskosten desBundes für Flüchtlinge. Kollatz-Ahnen hatdem Abgeordnetenhaus vorgeschlagen, 870Millionen Euro für Investitionen und 290 Mil-lionen Euro für den Nachhaltigkeitsfonds indas neue Sondervermögen Infrastruktur derwachsenden Stadt und Nachhaltigkeit (SI-WANA) zu stecken. Mit dem Nachhaltigkeits-fonds möchte Berlin eine Rücklage schaffen,um eventuelle konjunkturelle Einbrüche aus-zugleichen, wenn ab 2020 die Schulden-bremse gilt. Weiterhin sollen 120 bis 150Millionen Euro für die Schuldentilgung ver-wendet werden.Finanzsenator Kollatz-Ahnen präsentiertden Berlinern somit gleich zwei, aus seiner

Sicht, freudige Botschaften. Auf der einenSeite ist da die Nachricht vom erneuten Über-schuss, den Berlin - das einstige Stiefkind inSachen Finanzpolitik - im Jahr 2016 erzielthat. Auf der anderen Seite stellt der Senatden Berlinern in Aussicht, mit dem vielenGeld viele wichtige Investitionen in Angriff zunehmen. „Würden die Investitionen allerdings ein-fach aus dem Haushalt getätigt, gebe es auchkeinen (so hohen) Überschuss. Das klängedann aber natürlich nur halb so spannend“,so BdSt-Vorstand Kraus. Wenn man sich den Haushaltsplan desSondervermögens Infrastruktur der Wach-senden Stadt (SIWA) für das Haushalts-jahr 2016 anschaut, ist dieser voll von Aus-

gabenpositionen, die mit "Sanierung" be-titelt sind. Dies als Investition zu bezeich-nen ist eigentlich nicht richtig. Tatsächlichhandelt es sich eher um die in der Vergan-genheit unterlassenen Ausgaben für die kon-tinuierliche Instandhaltung von Lan-desvermögen. Würden diese Ausgaben im regulären Landeshaushalt abgebildet wer-den, gäbe es auch keine (so hohen) Über-schüsse. Sich für ein und denselben Betrag im Prinzip zweimal feiern zu lassen, nämlicheinmal für den Überschuss und noch einmalfür die "Investition" dieses Betrages, könntedie Bürger nur allzuleicht darüber täu-schen, dass es insgesamt betrachtet, eigentlich überhaupt keinen Überschuss gibt.

Fortsetzung von Seite 1Milliardenüberschuss im Landeshaushalt
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Mit Kanonen auf Katzen geschossen
Diskussion um Katzensteuer

In der Vergangenheit hatte der
Bund der Steuerzahler mehrfach
kritisiert, dass die Besteuerung
von Hunden nicht einheitlich
durchgesetzt wird und das Hunde-
steuergesetz daher für verfas-
sungswidrig gehalten. ach Schätzungen des Ver-eins gibt es zu den rund100.000 steuerlich erfass-ten Hunden in Berlin weitere100.000 Hunde ohne Steuer-marke. Der Bund der Steuerzah-ler Berlin hat sich daher gegendie Einführung einer derzeit dis-kutierten Katzensteuer ausge-sprochen. Die erforderlichenKontrollen wären, wie mit Kano-nen auf Katzen geschossen. Gegenüber dem Hauptstadtsen-der tv.berlin sagte der Vor-sitzende des Bundes der Steuer-zahler Berlin, Alexander Kraus,dass eine Katzensteuer über-haupt nicht sinnvoll wäre und

befürchtete, dass der Erhebungs-aufwand in überhaupt keinemVerhältnis zu den Steuerein-nahmen stehen würde. Mit Blickauf das vom Bund der Steuer-zahler festgestellte Vollzugs-defizit sagte Kraus, dass dieQuasi-Freiwilligkeit bei der Hundesteuer bei der Katzen-steuer nochmals viel deutlicherzutage treten würde, weil dieHaltung von Katzen durch den
Staat überhaupt nicht zu kon-trollieren sei. Das gesamte Inter-view können Sie sich mittelsQR-Code  oder  unter dem Linkhttp://bit.ly/katzensteuer nocheinmal ansehen. 

N
Der BdSt-Vorsitzende erklärte
auf tv.berlin anhand des Voll-

zugsdefizits bei der Hunde-
steuer, warum er eine Katzen-

steuer für Unsinn hält.

Mit der 2017er Ausgabe des Steu-
erzahlerKompass informiert derBund der Steuerzahler rund um dasThema Steuern. Die Broschüreim handlichen Taschenkalen-derformat hält Fakten undZahlen aus den BereichenRecht, Personal und Immobi-lien bereit. Der VorsorgeKompass bietet Informa-tionen zu den verschiedenen Versicherungsformen, dieim privaten Umfeld einen hohen Stellenwert haben. Im RentenKompass finden Sie hilfreiche Informatio-nen rund um das Thema private und gesetzliche Al-tersvorsorge sowie zu den Themen Immobilien,Wohn-Riester, staatliche Förderung der Vermö-gensbildung und vieles andere mehr.Mitglieder des BdSt Berlin können die ge-wünschte Broschüre kostenlos in der Geschäft-stelle bestellen

Broschürentipp

Ratgeber für die
Steuererklärung 2016Wer zu viel gezahlte Steu-ern vom Finanzamt zurückhaben will, muss eine Steu-ererklärung machen. Da dasaber oft leichter gesagt alsgetan ist, bietet der Bund derSteuerzahler Ratschläge undTipps mit den BroschürenSteuererklärung 2016 für Ar-beitnehmer und Steuererklä-rung 2016 für Senioren. Die Ratgeber erläutern,wie die einzelnen Formulare der Steuererklärung auszufüllen sindund informieren über Abzugsmöglichkeiten von Werbungskosten,Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen. Für den Fall,dass der Steuerbescheid später fehlerhaft sein sollte, informierenbeide Broschüren auch über die möglichen Rechtsbehelfe.Die gewünschte Broschüre können Mitglieder des BdSt Berlin kostenlos in der Geschäftstelle bestellen.
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as Rathaus Steglitz befin-det sich an der Schloß-straße Ecke Grunewald-straße. Der rote Backsteinbaubeherbergt das Bezirksamt Steg-litz-Zehlendorf und ist komplettdurch das beliebte Shopping-Center „Das Schloss“ umbaut. ImNovember 2016 hatte die B.Z.berichtet, dass 500 Quadratme-ter innerhalb des Rathauses imErd- und ersten Obergeschoss anden Investor des „Schlosses“ ver-mietete seien und dies mit nur15 Euro zu einem Bruchteil derortsüblichen Miete für Gewerbe-flächen in dieser Lage. Genutztwerden die Flächen durch eineBank und Gastronomie. Die Redewar auch von enorm langen Ver-tragslaufzeiten. Der Bund der 

Günstige Gewerbeflächen im „Schloss“
Für 15 Euro mieten Sie hier nicht

Steuerzahler Berlin hatte das inder B.Z. als eine Frechheit be-zeichnet. „Dem Bezirk entgehenEinnahmen in Millionenhöhe.Auch 2004 konnte man ahnen,dass Berlin eine prosperierendeStadt ist“, wurde sein Vorsitzen-der Alexander Kraus von der Zei-tung zitiert. Knapp drei Monate nach derAnfrage lag dem Verein eine Ak-tenauskunft des BezirksamtesSteglitz-Zehlendorf zu dem An-trag nach dem Informations-freiheitsgesetz vor. Dem-nach gibt es innerhalbdes Rathauses Steglitzgenau einen Mietvertrag,der im November 2004 geschlossen wurde, bis zum 31.03.2026 läuft und 

zweimal um fünf Jahre verlängertwerden kann. Fragen zur Miet-höhe und zu Mietanpassun-gen wollte die Verwaltung mitHinweis auf die Geheimhal-tungspflicht über Betriebs-und Geschäftsgeheimnissenach dem Informationsfrei-heitsgesetz allerdings nichtoffenbaren. Ein Blick in denBezirkshaushaltsplan verrätaber eine vertraglich ver-einbarte Jahresmiete vonderzeit 89.863,20 Eurofür eine Nutzfläche imGebäude von 499,24Quadratmeter mit-hin monatlich 15 Euro proQuadratmeter!Das ist nichtviel für 

Gewerbeflächen im Einkaufscen-ter „Das Schloss“, zumal bei die-ser Laufzeit, meint der Bund derSteuerzahler. Allerdings ist indem Artikel auch die Rededavon, dass der Investor da-mals Investitionen in Millio-nenhöhe im Rathaus getätigthätte. Ob der niedrige Mietzinsund die lange Laufzeit als eineArt Gegenleistung für dieseAusgabe zu werten ist, hatdie Verwaltung allerdingsnicht mitgeteilt. Sollte essich damals um einen Fallvon Korruption gehandelthaben, wie es der B.Z.-Artikel andeutet, wärenach Ansicht desBdSt allerdingslängst Verjährungeingetreten. 

Im letzten November hatte die B.Z. über die Mietkonditionen für die
Überlassung von Gewerbeflächen innerhalb des Rathauses Steglitz an
den Investor des angrenzenden Shopping-Centers „Das Schloss“ be-
richtet. Es geht um 500 Quadratmeter, ungewöhnlich lange Laufzeiten
und eine erstaunlich niedrige Miete. Der BdSt fragte nach und erhielt
nach knapp drei Monaten Auskunft. 

D
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Grundwasserprobleme beim Bau der neuen S21
Eröffnungstermin ungewiss

Neben dem Pannenflughafen BER
oder der Sanierung der Staats-
oper gibt es in Berlin auch noch
ein anderes Millionenprojekt, des-
sen Eröffnung ungewiss ist und
dessen Kosten immer weiter stei-
gen. Auch die neue S-Bahn-Linie,
die irgendwann Nord- und Südring
verbinden soll, wird teurer und
später fertig.ypisch Berlin. Seit 2011baut die Deutsche Bahnam ersten, etwa drei Kilo-meter langen Bauabschnitt derneuen S-Bahn-Linie S21. DieTrasse führt vom Nordring biszum Hauptbahnhof. Eine Zeit langwar geplant, dass das Teilstück2015 in Betrieb geht. SchwierigeBodenverhältnisse und Planände-rungen führten dazu, dass nichtnur der Eröffnungstermin zuerstauf 2019, dann auf unbestimmteZeit verschoben wurde. Auch diegeplanten Kosten für das Bau-projekt haben ordentlich zugelegt.Inzwischen seien Medienbe-richten zufolge neue Grundwas-serprobleme aufgetaucht. „In dieBaugrube dringt Grundwasserein“, wird ein Mitarbeiter derDeutschen Bahn zitiert. Offiziellwolle niemand mehr mitteilen,wann die Strecke zwischenNordring und Hauptbahnhof fer-tig wird. Intern würde man frü-hestens von 2020 ausgehen.

Die geplanten Kosten für denersten Bauabschnitt sind seitdem Jahr 2006 von 190 Millio-nen Euro auf 320 Millionen Eurogestiegen, obwohl man die Pla-nung bereits geändert hat. Sosteht der Bahnhof PerlebergerBrücke, nördlich des Hauptbahn-hofs nicht mehr zur Debatte.Weiterhin soll es eine Zwischen-lösung für den Bahnsteig amHauptbahnhof geben. Nördlichder Invalidenstraße soll hierfürein provisorischer Bahnsteig imTunnel entstehen. Grund dafürsoll auch sein, dass unterirdischeBauteile am Hauptbahnhof teil-weise unbrauchbar sind, weilsich das erzwungene Bautempoim Rahmen der Bahnhofseröff-nung zur Fußball-WM 2006 aufdie Qualität der Bauleitsung aus-gewirkt haben soll.Der Bund trägt 60 Prozent derBaukosten und wird dies auchweiterhin tun, denn das Vorha-ben ist „aus gesamtwirtschaftli-cher Sicht weiterhin förde-rungswürdig“, so eine Antwortdes Bundesverkehrsministeri-ums auf eine Anfrage der Grü-nen-Fraktion im Bundestag. Ein Zweiter Bauabschnitt solldie S-Bahn in einigen Jahren wei-ter bis zum Potsdamer Platz füh-ren und später auch weiter überden neu zu errichtenden S-Bahn-hof Gleisdreieck und über den
Bahnhof Yorckstraße bis zumSüdring. Ursprünglich rechneteder Senat mit Baukosten für diegesamte Strecke in Höhe von 

353 Millionen Euro. Mittlerweilerechnet man damit, dass alleinder erste Bauabschnitt dieseSumme verschlingen wird.

T

Bahnof
vorhanden

geplant

Westhafen

Branden-
burger Tor

Bundestag
(U-Bahn)

Gleisdreieick

Perleberger Brücke
(Planung verworfen)

Potsdamer
Platz

Friedrichstraße

Yorckstraße

Hauptbahnhof

Wedding

S1

U-Bahn-Linie U55 U-Bahn-Linie U5

S-Bahn-Ring

1.
 B

au
ab

sc
hn

itt
2.

 B
au

ab
sc

hn
itt

(g
ep

la
nt

)
3.

 B
au

ab
sc

hn
itt

(g
ep

la
nt

)

Broschürentipp

Neue Auflage 2017
Senioren und SteuernOb Erwerbstätigkeit oder Rente, die Einkom-menssteuer bleibt ein Thema. Dies gilt umsomehr, als die Renten seit einigen Jahren höherbesteuert werden. Es ist wichtig zu wissen, obeine Steuererklärung abzugeben ist. Für Se-nioren gibt es eine ganze Reihe von Sonder-regelungen und Vergünstigungen, die zu-sammen mit den allgemeinen Freibeträgendazu führen können, dass im Einzelfall keineEinkommenssteuern gezahlt werden muss.Damit ältere Menschen nicht in die Steuer-falle tappen und wissen ob und wie viel Ein-

kommensteuern sie bezahlen müssen hat derBund der Steuerzahler einen Leitfaden erar-beitet. Die neue Auflage der Broschüre "Se-nioren und Steuern" erläutert die Be-steuerung im Zeitpunkt der Aufgabe der akti-ven Tätigkeit ebenso wie die steuerliche Be-handlung der einzelnen Einkunftsarten.Insbesondere die Besteuerung der Altersein-künfte sowie die Abgeltungsteuer auf Kapital-erträge werden ausführlich erläutert.Außerdem werden die Grundzüge der Erb-schafts- und Schenkungssteuer dargestellt.
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Senat will bei der Zweitwohnungsteuer kräftig zulangen
Steuersatz soll verdreifacht werden

Berlin hat als Hauptstadt die größte Zahl ge-
meldeter Zweitwohnsitze. Nun hat Berlins Fi-
nanzsenator Kollatz-Ahnen (SPD) angekündigt,
die Zweitwohnungssteuer zu erhöhen.er in Berlin länger als ein Jahr eineZweitwohnung unterhält, mussdafür eine Zweitwohnungsteuerentrichten. Der Steuersatz dafür beträgt fünfProzent der Nettokaltmiete, Einkommenoder die wirtschaftlichen Verhältnisse spie-len bei der Bemessung keine Rolle.Da Berlin als größte deutsche Metropoleauch größte Zahl an Zweitwohnungen hat,

sind zehntausende Menschen mit ihrem Erst-wohnsitz anderswo gemeldet und zahlendort ihre Einkommensteuer, nutzen aber dieInfrastruktur der Hauptstadt. „Berlin wird inKürze einen Gesetzentwurf zur Erhöhung derZweitwohnungsteuer auf den Weg bringen“,so Kollatz-Ahnen Mitte Februar gegenüberder Rheinischen Post. „Unser Ziel ist vorallem der Lenkungseffekt: wir wollen mehrMenschen motivieren, in Berlin ihren Erst-wohnsitz anzumelden“, so der Finanzsenatorweiter. Kollatz-Ahnen hat eine Verdreifa-chung der Zweitwohnungsteuer von fünf aufknapp 15 Prozent angekündigt.
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Für den BER verlorene Jahre
Da ist viel Zeit verschenkt worden

urchaus nachdenklicheWorte äußerte im Februar2017 der Regierende Bür-germeister Michael Müller. Manhabe die großen Bauprobleme,die 2012 mit der Absage offen-sichtlich geworden seien, bewäl-tigen können. Dies sei im Wesent-lichen in den letzten zwei Jahrengeschehen. Das sei jetzt alles auf-gearbeitet und auch durch Auf-sichtsratsmitglieder kommen-tiert und begleitet worden, dieschon länger im Aufsichtsrattätig seien als er selbst, aber auchdurch die Unternehmensvertre-ter, mit denen man im Januar di-rekt das Gespräch gesucht habe,erklärte Müller. Diese hätten be-stätigt, dass in den Jahren 2012bis 2014 eine schwierige Situa-tion dadurch entstanden sei,dass der Generalplaner und vielewesentliche Unterlagen nicht

mehr zur Verfügung gestandenhätten und alles hätte neu erar-beitet werden müssen. Für diereine Bautätigkeit, um die Bau-probleme zu lösen, wären dieJahre 2014, 2015, 2016 die ent-scheidenden Jahre gewesen undnicht die Jahre davor. „Insofernhabe ich das jetzt auch mal klarbenannt und gesagt: Da ist vielZeit verschenkt worden. Da istviel Zeit ins Land gegangen, diewir jetzt gut hätten brauchenkönnen“, gestand Müller ein. Nicht ganz so offenherzig be-antworten wollte Müller aller-dings die Frage danach, ob erseine Einschätzung, dass dieJahre 2012 bis 2014 für den BERverlorene Jahre waren, mit demfrüheren Regierenden Bürger-meister und Aufsichtsratsvorsit-zenden Klaus Wowereit in einempersönlichen Gespräch erörtert

habe. Es sei seine Einschätzungnach Bewertung und Sicht aufdie letzten Jahre, sagte Müller. Essei natürlich viel zu einfach zusagen, da sind ein, zwei, drei Per-sonen an allem schuld. Hätten siedas eine oder andere anders ent-schieden, wäre alles anders ge-laufen. Müller führte weiter aus,an den früheren Aufsichtsratseien 2012 Forderungen ausdem Parlament und von den Me-dien erhoben worden, jetzt end-lich Konsequenzen zu ziehen undmit neuen Verantwortlichen aufder Baustelle zu arbeiten. Unddass in der Bewertung dieser Ka-tastrophe, die 2012 entstandensei, die damals Verantwortlichengesagt hätten: „Wir wollen einen

Schnitt machen“, sei auch nach-vollziehbar. Aber in der Gesamt-betrachtung müsse man sagen:In den letzten zwei Jahrenkonnte deutlich mehr, deutlichschneller etwas bewegt werdenals in den Jahren davor. Nochmals nach Regressan-sprüchen gegen frühere Auf-sichtsratsmitglieder gefragt,sagte Müller, dass alles schonvon den früheren Aufsichtsrätenentsprechend diskutiert und ge-prüft worden sei. Diese Verant-wortlichkeit sei so eindeutignicht vorhanden und einiges er-gebe sich aus der Aufgabe vonAufsichtsräten, die man hinter-her immer kritisieren oder posi-tiv bewerten kann. 

„Da ist viel Zeit verschenkt worden. Da ist viel Zeit ins Land gegan-
gen, die wir jetzt gut hätten brauchen können“, sagte der Regierende
Bürgermeister Michael Müller mit Blick auf die großen Bauprobleme
am BER im Februar 2017 vor dem Berliner Abgeordnetenhaus. Der Frage
nach der Prüfung von Regressansprüchen gegen frühere Aufsichts-
ratsmitglieder erteilte Müller aber eine Absage. 

D
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Sozialer Wohnungsbau -
Werden Millionenwerte 
verschleudert?

Senat präsentiert Eckwerte
für Doppelhaushalt
2018/2019

Steuerhinterziehnung
durch manipulierte Kassen
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Im Rahmen der Fußverkehrsstra-
tegie für Berlin „Barrierefreie öf-
fentliche Räume“ hat der Bezirk
Marzahn-Hellersdorf im letzten
Jahr an fünf Kreuzungen der Pil-
gramer Straße Borsteinabsenkun-
gen neu pflastern lassen. Roll-
stuhlfahrer und Gehbehinderte
können sich nun über einen bar-
rierefreien Zugang zu den Kreu-
zungsecken freuen. Viel weiter
kommen sie allerdings nicht, denn
vernünftige Gehwege fehlen wei-
testgehend. Das Bezirksamt tut
sich mit der Beantwortung der
Fragen des Bundes der Steuerzah-
ler jetzt schwer. er Bezirk Marzahn-Hel-lersdorf gibt den Anteil ansanierungsbedürftigenAb- schnitten seiner Gehwegeselbst mit 80 Prozent an. Für 10Prozent davon sei sogar eineKompletterneuerung notwendig,war im letzten Jahr in einer Ab-geordnetenhausdrucksache zulesen. In der Pilgramer Straßegibt es über ganze Abschnittehinweg sogar überhaupt keineGehwege. Seit dem letzten Jahrkönnen sich dort nun aber Roll-stuhlfahrer und Gehbehindertezumindest schon einmal überbarrierefreie Zugänge zu den Eck-flächen an fünf Kreuzungen freuen. Aus einer Drucksache der Be-

zirksverordnetenversammlungwar bereits zu erfahren, dasssich die Baukosten für die Pfla-sterungen an der Kreuzung EckeBütower Straße auf 5.230 Eurobeliefen und auch die Kreuzun-gen Ecke Pilsener Straße, Müller-straße, Bausdorfstraße undErich-Baron-Weg umgebautwurden. Finanziert wurde diesesBorsteinabsenkungsprogrammmit Mitteln aus dem Förderpro-gramm Fußverkehrsstrategie fürBerlin „Barrierefreie öffentlicheRäume“ der Senatsverwaltungfür Stadtentwicklung. Der Bundder Steuerzahler stellte dahereinen Antrag auf Aktenauskunftbeim Bezirksamt und wollte wis-sen, was die Gehwegabsen-kungen an den anderen vierKreuzungen gekostet haben undwas eine Wirtschaftlichkeitsun-tersuchung ergeben hat. Auf eine Antwort zu den Ko-sten wartete der Bund der Steu-erzahler bis Redaktionsschlussseit mehr als drei Monaten ver-geblich. In einen Zwischenbe-scheid teilte das Bezirksamt aberschon einmal mit, dass keine

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungdurchgeführt wurde. Bei derZweistufigkeit der Verwaltung inBerlin und der in diesem Zusam-menhang vom Senat an einen Be-zirk zugereichten zweck-gebundenen Bereitstellung seihier kein Anlass für eine Wirt-schaftlichkeitsuntersuchung ge-geben. „Sollte es diese Unter-suchung auf Bezirksebene gebenund man würde den Bereit-stellungbetrag ggf. darauf basie-rend zurückweisen, würde derSenat sicherlich Zweifel an der Arbeitsweise und dem Fi-nanzbedarf in den Bezirkenhaben“, hieß es in der Aktenaus-kunft weiter. Der Bund der Steuerzahler hält

diese Begründung für ausge-machten Unfug und verweist aufdie Berliner Landeshaushalts-ordnung, nach der für alle fi-nanzwirksamen Maßnahmenangemessene Wirtschaftlich-keitsuntersuchungen durchzu-führen sind. Eine solche hättenach Meinung des Vereins schonbei kurzer Betrachtung ergebenmüssen, dass die Bordsteinab-senkungen in der PilgramerStraße mangels vernünftigerGehwege auch keine Barriere-freiheit gewährleisten könnenund daher völlig nutzlos sind. Eswäre wohl sinnvoller gewesen,die knappen Mittel in die Sanie-rung von Gehwegen zu stecken,meint der Bund der Steuerzahler.

Barrierefrei geht anders
Fußverkehrsstrategie für Berlin

D

Sinnlos. Die im Rahmen des Bord-
steinabsenkungsprogramms ge-

pflasterten  Kreuzungsecken in
der Pilgramer Straße kosteten 

geschätzt über 25.000 Euro.

Schwarzbuchfall

KietzgrabenstegÜber die Brücke über denKöpenicker Kietzgrabenberichtete Ende März dieSendung „extra 3“ in der Rubrik „Irrsinn derWoche“. Der Bund der Steuer-zahler Berlin hatte die465.000 Euro teure Brü-cke im letzten Schwarz-buch als unnötig kritisiert.

Beitrag ansehen unter 
http://bit.ly/steuerzahler01
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nfang 2003 hatte der Berliner Senatbeschlossen, für fast 28.000 Sozial-wohnungen keine Anschlussförde-rung mehr zu gewähren. Dennoch galtendiese Wohnungen aufgrund der bereits für15 Jahre erfolgten Grundförderung für wei-tere 20 bis 40 Jahre als „öffentlich gefördert“und unterlagen damit auch weithin der Miet-preis- und Belegungsbindung des sozialenWohnungsbaus. Obwohl die Subventionie-rung durch die monatlichen Aufwendungs-hilfen damit entfiel, befanden sich dieseWohnungsbauprojekte trotzdem grundsätz-lich weiterhin im Kostenmietrecht. Der Ver-mieter konnte daher die vollständige Kosten-miete nunmehr direkt vom Mieter verlangen. Da in der Vergangenheit aufgrund der För-derung, steuerlicher Abzugsmöglichkeitenund einer „speziellen“ Marktsituation die hi-storischen Herstellungskosten von Sozial-wohnungen in Berlin regelmäßig astro-nomische Höhen erreichten, waren die Sozi-almieter mit den ebenfalls astronomischenKostenmieten von oftmals rund 16 Euro proQuadratmeter regelmäßig überfordert undverloren ihre Wohnungen. Die Folge war,dass solche Wohnanlagen zuhauf in Insol-venz gerieten, weil sich zu solch horrendenMieten natürlich auch keine anderen Mieterfanden. Für die nicht bedienten Bankkreditekam der Steuerzahler durch geleistete Bürg-

schaften in einem Umfang von insgesamtüber 460 Millionen Euro auf – bezahlt zumgrößten Teil aus dem Berliner Landeshaus-halt. Zahlreiche Objekte wechselten dann zuSpottpreisen den Eigentümer. Kurios ist, dass auch der neue Eigentümeraufgrund der Rechtslage bei der Kalkulationder Kostenmiete grundsätzlich die hohen hi-storischen Entstehungskosten statt seinerniedrigen Erwerbskosten geltend machendurfte, ggf. sogar für bis zu 27 Monate rück-wirkend, obwohl er durch diese Kostenselbst überhaupt nicht belastet war. Diesewaren ja teilweise bereits durch die bean-spruchten Bürgschaften und die Grundför-derung vom Steuerzahler getragen worden.Für die Vermieter tat sich damit zudem einInstrument auf, unliebsame Sozialmieterschnell loszuwerden. Mieter sahen sich derBedrohung durch immense Mietnachforde-rungen ausgesetzt, falls sie Mieterrechteallzu nachdringlich einforderten. Im November 2015 beschloss das BerlinerAbgeordnetenhaus darum eine gesetzlicheRegelung, wonach Mieter von Sozialwoh-nungen ohne Anschlussförderung unter bestimmten Voraussetzungen einen einkom-mensabhängigen Mietzuschuss erhaltenkonnten. Fachleute sehen dies als eine ge-wissen wohnungspolitische Kehrtwende an,weil zum ersten Mal seit 2003 neue Haus-

haltsmittel aufgewandt wurden, um Sozial-mieter vor Verdrängung aus Wohnungenohne Anschlussförderung zu schützen. In derKonsequenz heißt das aber, dass das LandBerlin den Sozialmietern Geld gibt, damitdiese eine Miete bezahlen können, die vomVermieter auf der Basis von fiktiven Kostenkalkuliert wurde, die das Land Berlin bereitsselbst durch die Grundförderung und dieBürgschaften getragen hat. Ein weiterer Punkt ist, dass im Juli 2011eine gesetzliche Regelung geschaffen wurde,wonach bei einem Eigentümer- oder Gesell-schafterwechsel bei Wohnungen ohne An-schlussförderung die Eigenschaft „öffentlichgefördert“ sofort endet und dann nur nochdie ortsübliche Vergleichsmiete verlangtwerden kann. Das ist natürlich uninteressant,solange der Mietspiegel noch unter der Ko-stenmiete liegt. Fachleute hatten daher ge-fordert, eben dieses Schlupfloch rechtzeitigzu schließen und gesetzlich klarzustellen,dass Erwerber von Sozialwohnungen bei derKostenmiete nur noch ihre tatsächlichen Er-werbsaufwendungen in Ansatz bringen dürfen.Jetzt droht kurzfristig für über 20.000Wohnungen ohne Anschlussförderung derVerlust von Mietpreis- und Belegungsrech-ten. Ursache ist einerseits, dass die Mietenseit Jahren – auch angeheizt durch die Ko-stenmieten der Sozialwohnungen ohne An-schlussförderung – nur die Entwicklung nachoben kennen. Ein weiterer Punkt dürfte aberauch sein, dass im rot-rot-grünen Koalitions-vertrag von November 2016 die Streichungeben dieser Vorschrift mit so ausreichendlanger Vorwarnzeit angekündigt wurde, dasszahlreiche Eigentümer von Sozialwohnungenohne Anschlussförderung noch versuchenkönnten,  durch simple Gesellschaftsände-rungen den Status „öffentlich gefördert“ unddamit die Sozialbindung ohne jegliche Ge-genleistung einfach loszuwerden. Schätzun-gen beziffern den Schaden für Berlin miteiner Größenordnung von über 300 Millio-nen Euro. 

Reform des sozialen Wohnungsbaus
Werden Millionenwerte verschleudert?

Für einkommensschwache Berliner wird es in der Hauptstadt zunehmend eng, bezahlbaren
Wohnraum zu finden. Als Ursache gelten die gestiegene Zuwanderung nach Berlin und der Rück-
gang des sozialen Wohnungsbaus nach dem Wegfall der Anschlussförderung. Die rot-rot-grüne
Landesregierung hat sich daher in ihrem Koalitionsvertrag auf die Fahne geschrieben, den Be-
stand an landeseigenen Wohnungen bis zum Jahr 2025 durch Neubau und Zukauf auf minde-
stens 400.000 Einheiten anzuheben und dafür sehr viel Steuergeld in die Hand zu nehmen.
Gleichzeitig droht aufgrund der speziellen Berliner Rechtslage ohne Gegenleistung der Verlust
von Mietpreis- und Belegungsrechten für tausende bereits in der Vergangenheit mit öffentli-
chen Mittel geförderte Sozialwohnungen. Der Bund der Steuerzahler Berlin sprach mit Teil-
nehmern der Expertengruppe zur Reform des sozialen Wohnungsbaus über denkbare
Sofortmaßnahmen. Die rbb-Abendschau berichtete.

A

BdSt-Vorstand
Alexander Kraus
im Gespräch mit
den Vertretern der
Expertengruppe
zur Reform des so-
zialen Wohnungs-
baus in den Räu-
men des BdSt Ber-
lin. Die rbb-Abend-
schau berichtete
am 22. März 2017
darüber.
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Berlin will Investitionsrückstand aufholen
Senat präsentiert Eckwerte für Doppelhaushalt 2018/2019

icht nur auf der Einnah-menseite, auch bei denAusgaben erhöhen sichdie Zahlen. Um dem in der Ver-gangenheit entstandenen Nach-holbedarf bei den Investitionenin die Infrastruktur zu entspre-chen und um das Wachstum derStadt zu finanzieren, sollen dieinvestiven und konsumtivenAusgaben entsprechend erwei-tert werden. Über Zwei Milliar-den Euro pro Jahr sind dafür fürdie Jahre 2018 und 2019 einge-plant. Jeweils 1,8 Milliarden Eurosollen dafür im jeweiligen Haus-halt abgebildet werden. Der Restkommt aus dem Sondervermö-gen Infrastruktur der Wachsen-den Stadt und Nachhaltigkeits-fonds (SIWANA). Das sind fürdas Jahr 2018 290 MillionenEuro und 250 Millionen Euro für2019. Der hohe Haushaltsüber-schuss 2016 und die damit ver-bundene Zuführung an dasSondervermögen SIWANA er-laubten es nach Angaben der Fi-nanzverwaltung, das Ziel einesderart hohen Investitionsvolu-

mens zu erreichen. Denn vorallem der große Investitions-rückstand müsse kontinuierlichabgebaut werden, „realistisch isthierfür ein Jahrzehnt“, so Kollatz-Ahnen in einer Pressemitteilung.Auch bei den Personalkostenplant der Senat Mehrausgabenein. 2018 rechnet man, ver-glichen mit der bisherigen Finanzplanung, mit 14 MillionenEuro an zusätzlichen Ausga-ben, 2019 mit weiteren 120 Mil-lionen Euro. Das liegt an den geplanten zusätzlichen Stellensowie an vereinbarten Tarifstei-gerungen bei den Angestelltenund der Anpassung der Beam-tenbesoldung an den Durch-schnitt der anderen Bundes-länder. Über den Annahmen der bis-herigen Finanzplanung liegt auchdas Niveau der konsumtivenSachausgaben. Dies liege anflüchtlingsbedingten Mehrausga-ben, so die Finanzverwaltung.Dieser Anstieg werde sich jedochin den kommenden Jahren ver-langsamen. Der Senat geht dabeieinerseits davon aus, dass sich

die Zahl der Flüchtlingszugängeauf einem moderaten Niveau sta-bilisieren wird, auf der anderenSeite plant man nach eigenen An-gaben sparsamer zu Wirtschaf-ten. Ziel in Zukunft soll es sein,von den vielfach abgeschlosse-nen Handschlagsverträgen fürdie Unterkünfte auf Verträgeüberzugehen.

Die Eckwerte als finanziellerRahmen sollen in den folgendenHaushaltsverhandlungen nichtüberschritten werden, damitauch in den kommenden Jahrenweiter konsolidiert werdenkann. Dafür sehen die Planungenfür die nächsten beiden JahreÜberschüsse von jeweils 80 Mil-lionen Euro vor.

bereinigte Ausgaben vorl. Ist Entwurf 
2016 2017 2018 2019

Personalausgaben 7.807 8.280 8.641 9.021

konsumtive Sachausgaben 14.063 14.727 15.410 15.743

Investitionsausgaben (ohne SIWA/NA) 1.706 1.917 1.800 1.800

Tilgung von Bundesdarlehen 26 21 20 19

Zinsausgaben 1.385 1.360 1.360 1.360

Zuführung SIWA(NA) 1.159 66 8 7

Bereinigte Ausgaben 26.146 26.370 27.212 27.950

Veränderung ggü. Vorjahr +0,9 +3,2 +2,7

bereinigte Einnahmen 2016 2017 2018 2019

Steuereinn., Länd.-finanz-Ausgl.,  Allg. BEZ1 19.626 20.246 20.974 21.578

Solidarpakt 817 681 535 399

sonstige Bundesergänzungszuweisungen 255 255 255 255

Konsolidierungshilfen2 80 80 80 80

sonstige Einnahmen3 5.452 5.137 5.426 5.698

Vermögensaktivierung 53 52 22 20

Bereinigte Einnahmen 26.283 26.450 27.292 28.030

Veränderung ggü. Vorjahr +0,6 +3,2 +2,7

Finanzierungssaldo 2016 2017 2018 2019

kalkulatorischer Finanzieungssaldo 1.297 146 88 87

Zuführung SIWA(NA) 1.159 66 8 7

Finanzierungssaldo 137 80 80 80

Auch in den kommenden Jahren kann Berlins Finanzsenator Kollatz-
Ahnen (SPD) wieder mit zusätzlichen Einnahmen rechnen. Im Vergleich
zum laufenden Haushalt steigen die Einnahmen im kommenden Jahr um
rund 840 Millionen Euro, im Jahr darauf um weitere rund 740 Millionen
Euro. Schrittweise gehen zwar die Mittel aus dem Solidarpakt bis zum
Jahr 2020 zurück, der neue zwischen Bund und Ländern verabredete
Länderfinanzausgleich bringt Berlin auf Dauer aber dann 450 Millio-
nen Euro pro Jahr, so Kollatz-Ahnen. 

N

Eckwerte des Berliner Landeshaushalts bis 2019Quelle: Senatsverwaltung für Finanzen Berlin; alle Angaben in Millionen Euro, 1 BEZ=Bundesergänzungszu-weisungen; inkl. der teilw. Beteiligung des Bundes an Kosten für Asyl und Integration; 2 Konsolidierungshilfendes Bundes, soweit Voraussetz. erfüllt werden, bis 2019 jährlich 80 Millionen Euro, letzte Teilrate im Jahr 2020,danach vollständ. Wegfall; 3 enthält Teil der Entlastungen der Kommunen durch den Bund i.H.v. 5 MilliardenEuro p.a., der über die Kosten der Unterkunft vollzogen wird, in 2018 inkl. vereinbarter Übernahme der Kostender Unterkunft für Flüchtlinge durch den Bund 

Broschürentipp
Familie und SteuernDie Broschüre „Familie und Steuern“ ist ein wertvoller Rat-geber für jede Familie – auchwenn die Kinder schon erwach-sen sind! Die Bro-schüre erklärt diewesentlichen Grund-lagen zum Thema Ein-kommensteuer  – bei-spielsweise, wann eingetrennte Veranlagungeiner gemeinsamenvorzuziehen ist. Imzweiten Teil geht es um

Arbeits- und Mietverträge sowieDarlehensvereinbarungen mitAngehörigen, Kapitalerträgender Kinder und die Betriebs-übergabe an die Kinder. Derdritte Teil thematisiert die Be-träge, die von derSteuer abgesetzt wer-den können – Kinder-betreuungskosten ,Riester-Rente, famili-enbedingte Sonder-ausgaben und außer-gewöhnliche Bela-stungen. Es folgt dasKapitel Erbschaft-

und Schenkungssteuer undschließlich geht es um Mutter-schafts- und Elterngeld. 
Neue Auflage
Haus und SteuernMit dem Eigentum an einer Im-mobilie sind steuerliche Folgenverknüpft, deren Kenntnis demSteuerzahler viel Geld sparenkann.Ob die Immobilie selbst ge-nutzt oder vermietet wird, dasThema „Steuern rund ums Haus“bleibt ständig aktuell. Das be-ginnt beim Erwerb, reicht über

die Zeit der Ver-mietung oderSelbstnutzungbis zur Veräu-ßerung. Immo-bilienbesitzersollten wissen,was auf sie zu-kommt, wo ggf. Geld gespartoder verschenkt wird.Die gewünschte Broschüre kön-nen Mitglieder des Bundes der Steuerzahler Berlin kosten-los in der Geschäftsstelle bestel-len.
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m Bereich der bargeldintensi-ven Branchen seien auch im Land Berlin Fälle von Steu-erhinterziehung durch manipu-lierte elektronische Registrier-kassen entdeckt worden. Geson-derte statistische Aufzeichnun-gen zur Höhe der Steuer-hinterziehung hierdurch wür-den aber nicht geführt. Festge-stellt habe man nachträglicheManipulationen der erfasstenKassendaten unter Zuhilfe-nahme spezieller Betrugssoft-ware (Phantomware bzw.Zapper), die Verwendung von„Zweitkassen“, die zwar ord-nungsgemäß genutzt würden,deren Daten aber weder in dieFinanzbuchhaltung und Steuer-erklärung einfließen, noch imRahmen einer Außenprüfungbzw. Kassennachschau vorgelegtwürden. Vorkommen würdeauch die fallweise Nichteingabevon Geschäftsvorfällen in vor-handene Kassen. Als wesentliche Maßnahmensehe das Gesetz zum Schutz von

Manipulationen an digitalenGrundaufzeichnungen ab 2020die Einführung von zertifiziertentechnischen Sicherheitseinrich-tungen für elektronische Auf-zeichnungssysteme vor. Diesemüssten aus einem Sicherheits-modul, einem Speichermediumund einer einheitlichen digitalenSchnittstelle bestehen, heißt esin der Drucksache. Weiterhinsehe das Gesetz die Einführungeiner Belegausgabepflicht, eineMitteilungspflicht über den Ein-satz elektronischer Aufzeich-nungssysteme und eine Kassen-nachschau vor. Das Risiko, dass Registrierkas-sen manipuliert werden, sei lautAntwort der Senatsverwaltungfür Finanzen, in allen bargeldin-tensiven Branchen gegeben. Ge-sonderte statistische Aufzeich-nungen würden hierzu aller-dings nicht geführt werden. Zuwelchem Anteil Umsätze in denentsprechenden Gewerbezwei-gen nicht offiziell verbucht wür-den, könne nicht seriös ein-

geschätzt werden. Der Senatsehe aber die Gefahr, dass Kas-senmanipulationen die Steuer-moral der Steuerehrlichen unter-graben würde und zu Wettbe-werbsverzerrungen führen wür-de. Der Senat unterstütze daherdie Einführung jeder geeignetentechnischen Maßnahme zur Si-cherstellung der Unveränderbar-keit der digitalen Grund-aufzeichnungen. Für dieWirtschaft entstünde lautGesetzentwurf ein einma-liger Aufwand für die Umstellung von rund 470 Millionen Euro sowie

dann jährlich ein Aufwand vonrund 106 Millionen Euro. Biszum Ablauf der Umstellungsfristwill die Berliner Steuerverwal-tung der Steuerhinterziehungdurch manipulierte Kassen mitverstärkten Kontrollen der bar-geldintensiven Branchen begeg-nen und hierfür gezielt aus-gebildete und speziell technischausgestattete Außenprüfer ein-setzen. 

Steuerhinterziehnung durch manipulierte Kassen
Wie groß ist der Schaden in Berlin

Mit den neuen Vorschriften zur Verwendung von Ladenkassen stellte
sich Anfang des Jahres für viele Gewerbetreibende die Frage, ob das
alte Gerät ersetzt werden muss und welche Anforderungen eine neue
Kassen haben muss, um auch über das Jahr 2020 hinaus eingesetzt
werden zu können. Ursache für die Verschärfungen ist, dass der Ge-
setzgeber gerade in bargeldintensiven Branchen das Risiko für Mani-
pulationen an Registrierkassen als gegeben ansieht. Eine aktuelle
Abgeordnetenhausdrucksache befasst sich mit dem Steuerschaden für
das Land Berlin.

I

Broschürentipp

BdSt-Info-Service 04 

Elektronische Ladenkassen – 
Was Sie jetzt beachten sollten!Im Dezember 2016 wurde das Gesetz zum„Schutz vor Manipulationen an digitalenGrundaufzeichnungen“ beschlossen. Damitwill der Gesetzgeber gegen gezinkte Laden-kassen und Steuerhinterziehung vorgehen.Elektronische Registrierkassen müssen abdem 1. Januar 2020 über eine zertifizierteSicherheitseinrichtung verfügen, die nach-trägliche Veränderungen an Kassenauf-zeichnungen unmöglich macht. ErsteAuswirkungen hat das Gesetz aber bereitsim Jahr 2017. Der Bund der Steuerzahlergibt Ihnen in dem 4-Seitigen Info-Service 

einen Überblick, was zu beachtenist! Mitglieder können den Ratgeber im Mitgliederbereich unserer Homepage her-unterladen: www.steuerzahler-berlin.de 

Kai Süs
elbeck/

pixelio
.de
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Reinickendorf - 6,1 Millio-
nen Euro für nichts!
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er Vorsitzende des Bundesder Steuerzahler Berlin,Alexander Kraus, hielt ins-besondere die Anhebung desPro-Kopf-Betrages je Fraktions-mitglied von jährlich 27.924Euro um 78 Prozent auf 49.716Euro für erheblich überzogen.Die Mehrbelastungen für dieSteuerzahler allein aufgrund derAnhebung des Pro-Kopf-Betra-ges belaufen sich damit künftigauf fast 3,5 Millionen Euro proJahr.Dabei sieht der Bund der Steu-erzahler die Fraktionen bereitsjetzt als deutlich überfinanziertan. Seit Jahren weisen die Abge-ordnetenhausfraktionen in ihrenjährlichen Verwendungsnach-

weisen Rücklagen in Millionen-höhe mit deutlich steigenderTendenz aus. Kraus hält es fürSteuergeldverschwendung, dasssich das Land Berlin zu Sollzin-sen am Kapitalmarkt von derzeitdurchschnittlich rund 2,3 Pro-zent verschuldet und die Frak-tionen dann tatsächlich nichtbenötigte Mittel derzeit nahezuzinsfrei bei ihren Banken horten.Daher hatte der Bund der Steu-erzahler seit Jahren auch eineÄnderung des Fraktionsgesetzesgefordert, wonach die Fraktio-nen ihre Rücklagen zinsfrei beider Landeshauptkasse anlegenmüssen.Auch die beschlossene Anhe-

bung der nachgewiesenen Zah-lungsverpflichtungen für die biszu drei Mitarbeiter pro Abgeord-neten von derzeit monatlich ins-gesamt brutto 3.021 Euro um 37Prozent auf 4.143 Euro hielt derBund der Steuerzahler für nichtbegründet. Nach Berechnungendes Bundes der Steuerzahlermacht das jährliche Mehrkostenvon bis zu 2,6 Millionen Euro fürden Steuerzahler aus. Dass ohnediese Anhebung die parlamenta-rische Arbeit zum Erliegen kom-men würde, glaubt der Bund derSteuerzahler indes nicht. LautVerwendungsnachweisen für dasJahr 2015 gaben die Fraktionenzusätzlich für die direkt bei derFraktion beschäftigten Mitarbei-ter nochmals insgesamt fast 5,7Millionen Euro aus.Gegenüber tv.berlin äußerteKraus den Vorwurf, dass die Per-sonalkapazitäten für die Fraktio-nen immer weiter ausgedehntwerden. Kraus wies darauf hin,dass es auch schon vorher 160Abgeordnete sowie Abgeordne-tenmitarbeiter und Mitarbeiterder Fraktionen gab, die in derLage waren die Verwaltung  zukontrollieren. Kritik äußerteKraus auch daran, dass Be-schlüsse zu den Finanzen derFraktionen ohne große öffentli-che Diskussion erfolgen. Den ge-samten Beitrag sehen Sie unterhttp://bit.ly/bdst042017. 

Pro-Kopf-Betrag steigt um 78 Prozent
BdSt kritisierte massive Anhebung der Fraktionszuschüsse

Quellen: Veröffentlichung der 
Verwendungsnachweise der 
Fraktionen für die Kalenderjahre
1995 bis 2015, Abgeordnetenhaus
von Berlin, eigene Berechnungen
Bund der Steuerzahler Berlin e.V.

Der Bund der Steuerzahler Berlin
hatte schon im Vorfeld den Geset-
zesänderungsantrag der rot-rot-
grünen Koalition im Abgeordne-
tenhaus kritisiert, mit dem die
Fraktionszuschüsse und die Ko-
stenübernahmen für Abgeordne-
tenmitarbeiter massiv angehoben
werden sollten. Trotz des großen
Medienechos auf die Kritik des
Vereins wurde die Gesetzesände-
rung im April beschlossen. 

D
Der BdSt Berlin auf Facebook

facebook.com/steuerzahler.berlin



2
Landesbeilage Berlin I Mai 2017

Transparent Berlin

Eröffnung in Etappen
Staatsoper — Regelbetrieb wohl erst im Dezember

Schon fast zur Berliner Gewohnheit geworden
sind Neuigkeiten über verschobene Eröff-
nungstermine großer Bauvorhaben. Und wenn
es dabei nicht um den Pannen-Flughafen geht,
kann’s eigentlich nur um das andere Berliner
Sorgenkind gehen: die Staatsoper unter den
Linden. n der frisch sanierten Berliner Staatsoperunter den Linden sollte am 14. Oktober2017 das Symphonieorchester des Bayeri-schen Rundfunks auftreten. Nun wurde be-kannt, dass dieses geplante Gastkonzertverschoben sei. Der Auftritt werde verscho-ben, „da das Haus nach der Wiedereröffnungnoch nicht voll bespielt werden könne“, soder Orchestermanager. Nachdem die Verschiebung des Auftrittsbekannt wurde, wurden Zweifel laut, ob dieStaatsoper tatsächlich im Oktober eröffnetwerden kann. Gegenüber dem rbb habe einInsider berichtet, dass am 3. Oktober mögli-cherweise nicht mehr als eine festliche Über-gabe der sanierten Staatsoper stattfinden

wird. Die Inbetriebnahme der Bühne zu die-sem Termin sei jedoch unwahrscheinlich. EinRegelbetrieb sei erst im Dezember 2017 zuerwarten. Kultursenator Lederer (Linke)habe die Verzögerung bereits bestätigt.Gegenüber den ersten Planungen hat sichdie Wiedereröffnung der Staatsoper mittler-weile um drei Jahre verzögert, die Baukostensind von ursprünglich geplanten 239 Millio-nen Euro auf fast 400 Millionen Euro ange-stiegen. Grund für die neuerliche Verschie-bung der Aufnahme des Regelbetriebs seienProbleme mit der Bühnentechnik – ein wei-terer Baustein in einer Aneinanderreihungvon Skandalen. Den Verantwortlichen be-scheinigte bereits ein Untersuchungsaus-schuss „kollektive Verantwortungslosigkeit“und auch in das Schwarzbuch des Bundes derSteuerzahler hielt das Projekt bereits Einzug. Nun müsste die Staatsoper wohl noch ei-nige Zeit Länger in ihrem Ausweichquartier,dem Schillertheater, bleiben und dieses wei-terhin belegen. Allerdings sollten dorthinwohl ab Herbst die beiden Ku’-Damm- Bühnen, wegen der Umbauten an ihremStandort, ausweichen. 
Noch eingerahmt von Baukränen, inzwischen 

aber wieder ohne Gerüst, Berlins 
Staatsoper unter den Linden.

So lange warten Berliner auf ihren Steuerbescheid
BdSt fragt nach

Wenn die Steuererklärung endlich
gemacht und beim Finanzamt ab-
gegeben wurde, heißt es warten.
Aber wie lange? Der Bund der
Steuerzahler Berlin hat bei der 
Finanzverwaltung nachgefragt.ie gute Nachricht ist: InBerlin hat sich die Bear-beitungszeit der Steuerer-klärungen durch die Finanz-ämter in den letzten Jahren verkürzt. Vor einigen Jahrennoch ließen sich Berlins Finanz-ämter für die Bearbeitung derEinkommensteuererklärungendurchschnittlich fast 50 TageZeit. Im Jahr 2016 fiel die Bear-beitungszeit geringer aus. ImDurchschnitt brauchten BerlinsFinanzämter für die Erstellungdes Steuerbescheides nur nochknapp 38 Tage. Nach Angabender Senatsverwaltung gibt esdabei keine Finanzämter, diestark von dieser Bearbeitungs-dauer abweichen.

Viele Steuerzahler haben dieBefürchtung, die Bearbeitungs-dauer von elektronisch über-mittelten Steuererklärungen sei kürzer. Bundesweite Be-fragungen des Bundes der Steu-erzahler hatten gezeigt, dass diesin einigen Bundesländern tat-sächlich der Fall war, in Berlinjedoch nicht. Laut Auskunft derSenatsverwaltung für Finan-zen macht es im Land Ber-

lin keinen Unterschied, ob die Steurerklärung elektronischoder in Papierform abgegebenwurde. Was man tun kann, um sei-ne Einkommensteuerbescheidmöglichst schnell zu bekommen,haben frühere Untersuchun-gen des BdSt ergeben. Zwar ist die Bearbeitungsreihenfolgevon der Reihenfolge des Ein-gangs beim Finanzamt abhängig.

Die durchschnittliche Bearbei-tungszeit ist jedoch am kürze-sten, wenn die Steuererklärungim ersten Drittel des Jahres eingereicht wird. Wird die Ein-kommensteuererklärung erstim Juni oder später abgege-ben, muss ggf. länger auf den Steuerbescheid gewartet wer-den, weil dann bei den Finanz-ämtern mehr Erklärungeneingehen.
Jahr Veranlagungszeitraum Arbeitnehmer andere

2011 2010 49 48

2012 2011 47 47

2013 2012 53 51

2014 2013 45 47

2015 2014 42 43

2016 2015 37 39

I

D
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Berlins Bezirke schließen positiv ab
Jahresabschluss 2016 der Bezirke

Noch vor einigen Jahren stand es
schlecht um die Finanzlage der
Berliner Bezirke. Nun, bereits zum
siebenten Mal in Folge, haben 
die Berliner Bezirke das vergan-
gene Haushaltsjahr mit einem
Überschuss abgeschlossen. Die
überwiegende Mehrzahl der Be-
zirke hat in den letzen Jahren
zudem ein Guthabenstand aufge-
baut. ie Berliner Bezirke habendas Jahr 2016 in Summemit einem Überschuss inHöhe vom 22,7 Millionen Euroabgeschlossen. Die Summe derÜberschüsse war damit nochhöher als im Jahr 2015, als derGesamtüberschuss 18,2 Millio-nen Euro betrug. Neun Bezirke haben im Jahr2016 mit einem positiven, iso-lierten Jahresergebnis von 26,9Millionen Euro abgeschlossen.Drei Bezirke weisen ein negati-ves Ergebnis aus: die drei Be-zirke Lichtenberg, Neukölln undReinickendorf würden jedoch al-lesamt über Überschüsse ausden Vorjahren verfügen, die imvergangenen Jahr zu gezieltenMehrausgaben eingesetzt wur-den. Diese Guthabenverwendungsei ausdrücklich gewünscht undentspreche der gesetzlichen Re-

gelungsabsicht, so die Finanzver-waltung.Das Jahresergebnis der Be-zirke wirkt sich auch auf denGuthabenstand der Bezirke aus.Aufsummiert betragen die Gut-haben zum Ende des vergange-nen Jahres 111,3 Millionen Euro.Noch im Jahr 2003 betrug derSchuldenstand aller Bezirke -115,1 Millionen Euro. Im vergan-genen Jahr lagen zehn Bezirkemit insgesamt 120,2 MillionenEuro im Plus. Zwei Bezirke wei-sen einen Schuldenstand von ins-gesamt -8,9 Millionen Euro aus.Hierbei handelt es sich um diesogenannten Konsolidierungsbe-zirke Pankow und Marzahn-Hel-lersdorf. Beide Bezirke konntenihren Schuldenstand in den letz-ten Jahren drastisch reduzieren.Der Bezirk Mitte konnte seineKonsolidierung schon 2015 er-folgreich abschließen und weistseitdem ein Guthaben aus.„Die Zahlen belegen, dass dieBezirke verantwortlich haushal-ten“, so Berlins FinanzsenatorKollatz-Ahnen (SPD). „Dank derkomfortablen Ausgangslage sinddie Bezirke in der Lage, den Bür-gerinnen und Bürgern künftignoch bessere und verlässlichereLeistungen zu bieten“, so der Fi-nanzsenator weiter.
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Jahresergebnis der Bezirke 2016

Guthabenstand und isolierte Jahresergebnisse der Bezirke 2009 bis 2016
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Broschürentipp

Neue Auflage der Broschüre 
„Erben und Vererben“Nachdem das Bundesverfas-sungsgericht Ende 2014 das gel-tende Erbschaftsteuerrecht fürunvereinbar mit dem Grundge-setz erklärt hat, hat der Gesetz-geber Neuregelungen getroffen,die grundsätzlich für Erbfälleund Schenkungen ab dem01.07.2016 gelten und in der ak-tualisierten Auflage der Bro-schüre berücksichtigt wurden.Bereits in der neunten Auflageder Broschüre gibt der Bund derSteuerzahler einen Überblick

zum Thema „Erbenund Vererben“, umden Betroffenen zuhelfen, ein Bewusst-sein für die regeln-den Fragen zuentwickeln. AlsEinstiegshilfe gibtdie Broschüre dem Lesereinen Anstoß für die eigeneNachlassplanung und liefertwichtige Anregungen und Infor-mationen. 
Ratgeber für die
Steuererklärung 2016Wer zu viel gezahlte Steuern

vom Finanzamt zu-rück haben will,muss eine Steuerer-klärung machen. Dadas aber oft leichtergesagt als getan ist,bietet der Bund derSteuerzahler Ratschlägeund Tipps mit den Bro-schüren Steuererklärung2016 für Ar-b e i t n e h m e rund Steuerer-klärung 2016für Senioren.Die Ratgebererläutern, wiedie einzelnen

Formulare der Steuererklärungauszufüllen sind und informie-ren über Abzugsmöglichkeitenvon Werbungskosten, Sonder-ausgaben und außergewöhnli-chen Belastungen. Für den Fall,dass der Steuerbescheid späterfehlerhaft sein sollte, informie-ren beide Broschüren auch überdie möglichen Rechtsbehelfe.Die gewünschte Bro-schüre können Mit-glieder des BdStBerlin kostenlos inder Geschäftstelle be-stellen.
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6,1 Millionen Euro für nichts! 
Viel Geld für eine Flüchtlingsunterkunft, die nie genutzt wurde

Ein starkes Stück. Ende 2015 hat der Berliner
Senat einen Mietvertrag abgeschlossen, um in
einer leer stehenden Halle bis zu 1.100 Flücht-
linge unterbringen zu können. Die ehemalige
Tetrapack-Fabrik in Berlin-Reinickendorf sollte
dafür entsprechend umgebaut werden. Aber
Flüchtlinge kamen nie.uf dem Höhepunkt der Flüchtlings-krise im Oktober 2015 verhandelteder Berliner Senat mit Eigentümerneiner leer stehenden Fabrikhalle in Heiligen-see. Auf ganzen 19.000 Quadratmetern, be-stehend aus Hallen, Verwaltungsbereichen,einer ehemaligen Kantine und weiteren Ge-bäuden sollten bis zu 1.100 Flüchtlinge un-tergebracht werden. Bewohnbar war dasObjekt nicht. Vor dem Einzug von Flüchtlin-

gen hätten umfangreiche Um- und Einbautenerfolgen müssen.Flüchtlinge kamen dort jedoch nie unter.Der Flüchtlingsstrom ebbte ab. Eine Antwortauf eine Schriftliche Anfrage im Berliner Ab-geordnetenhaus hat nun ergeben, dass der Berliner Senat dennoch monatlich158.576,56 Euro für dieses Objekt bezahlt,obwohl niemand darin untergebracht wurde.Zudem ist das Objekt weder bewohnbar,noch plant man es bewohnbar zu machen.Seit dem 15.12.2015 läuft der Mietvertrag.Monatlich wird die Miete fällig, bis zum Endeder Vertragslaufzeit am 30.04.2019. Berück-sichtigt man, dass - laut Auskunft der Senats-verwaltung für Integration, Arbeit undSoziales - die letzten beiden Monate des Miet-verhältnisses mietfrei bleiben, so muss das

Land Berlin ganze 6.105.197,56 Euro für einObjekt, das es weder nutzt, noch braucht,zahlen.Über 6 Millionen Euro an Steuergeldernhat das Land Berlin damit verschwendet. Auseiner schlechten Verhandlungsposition her-aus hat Berlin hier einen Mietvertrag ausge-handelt, der angeblich nicht vorzeitigkündbar ist. Für den Eigentümer, dessenNamen die Senatsverwaltung in der Beant-wortung der Schriftlichen Anfrage aus Ver-traulichkeitsgründen nicht nennen möchte,hat sich das Geschäft allemal gelohnt. Me-dienberichten zufolge sollten die Hallen ei-gentlich abgerissen werden, um Platz füreine neue Bebauung zu schaffen. Ein Fall fürden Rechnungshof, und auch der Bund derSteuerzahler bleibt dran! 
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Immer mehr!
Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung

ie Steigende Einwohner-zahl und die gute wirt-schaftliche Entwicklunglassen Berlins Einnahmen spru-deln. Allein die Steuereinnahmender Hauptstadt sind seit demJahr 2010 um ganze 40 Prozentgestiegen. Hinzu kommen Ein-nahmen aus dem Länderfinanz-ausgleich und Bundesergän-zungsmitteln.Im aktuellen Haushaltsjahr er-warten die Steuerschätzer er-neut einen Zuwachs. Um 355Millionen Euro sollen die ent-sprechenden Einnahmen alleinin diesem Jahr steigen. In einerPressemitteilung verweist Ber-lins Finanzsenator Kollatz-Ahnen (SPD) darauf, dass dieMehreinnahmen in wesentlichenTeilen auf Zuwächse im Unter-nehmensbereich beruht undkonjunkturell bedingt sind. Kol-latz-Ahnen rät daher davon ab,die zusätzlichen Einnahmen fürstrukturelle Mehrausgaben zuverwenden. Denn bislang seien

die Effekte der wachsendenStadt im Berechnungsverfahrenzur Ermittlung des strukturellenDefizits noch nicht als strukturelleingestuft, sondern als konjunk-turell. Höhere strukturelle Mehr-ausgaben würden BerlinsSanierungsverfahren und damitauch die Zahlung von Konsoli-dierungshilfen gefährden.Ein weiterer Faktor warumBerlins Finanzsenator zur Zu-rückhaltung mahnt, sind vomBundesfinanzminister geplanteSteuersenkungen. In einer Pres-semitteilung rechnet die Senats-verwaltung für Finanzen damit,dass die derzeitigen Steuersen-kungspläne Mindereinahmen in

Höhe von 480 Millionen Eurojährlich für den Berliner Landes-haushalt bedeuten würden. Auchdeshalb dürfe man keine Steuer-einnahmen dauerhaft verplanen,so der Finanzsenator.Womit Kollatz-Ahnen aller-dings rechnet, ist ein Haushalts-überschuss im aktuellenHaushaltsjahr. Diesen plant ererneut in das Sondervermögen„Infrastruktur der wachsendenStadt und Nachhaltigkeitsfonds“(SIWANA) zu übertragen, mitdem unter anderem Investitio-nen in die marode Infrastrukturfinanziert werden sollen. Derdarin enthaltene Nachhaltig-keitsfonds dient dazu, einen Puf-fer anzulegen, falls ab dem Jahr2020, wenn die Schuldenbremseeingehalten werden muss, kon-junkturell bedingte Minderein-nahmen drohen.

Tatsache ist aber, dass Berlineben doch seit einigen Jahrenstrukturelle Mehrausgaben tä-tigt. Diese finden sich nicht di-rekt im Landeshaushalt wieder,sondern in einem Sondervermö-gen - einem Nebenhaushalt. DieHälfte des Hauhaltsüberschusseswandert in das Sondervermögenund dienst der längst überfälli-gen Sanierung von Berlins maro-der Infrastruktur. Die stolzpräsentierten Haushaltsüber-schüsse sind demnach die unter-bliebenen Investitionsausgaben,die von der rechten in die linkeTasche wandern und Berlins Fi-nanzen auf den ersten Blick gutaussehen lassen. Statt steuerli-cher Entlastungen zahlt BerlinsSteuerzahler also für die Ver-fehlte Sparpolitik und den vonder Politik in Kauf genommenenVerschleiß der Hauptstadt.

Es sprudelt. Die Entwicklung der Steuereinnahmen bei Bund und Län-
dern kennt seit Jahren nur eine Richtung. Laut der aktuellen Mai-Steu-
erschätzung kann sich Berlin auch in den kommenden Jahren über
Zuwächse freuen. Aber von steuerlichen Entlastungen ist keine Rede.

D

Ist 2016 2017 2018 2019

Nachtrag Eckwert Eckwert

erwartete Einnahmen* 20.246 20.974 21.578

Steuerschätzung 19.626 20.601 21.370 21.986

Veränderung --- 355 396 408

* Einnahmen aus Steuern, Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungsmitteln; Quelle: Senatsverw. f. Finanzen Berlin
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in Vergleich des Berliner Steuerzahler-bundes mit bereits bestehenden Rege-lungen zur Schuldenbremse in anderenBundesländern hat ergeben, dass die von derAfD-Fraktion beantragte Verfassungsände-rung weitestgehend dem Wortlaut der Schul-denbremse in der Landeshaushaltsordnungvon Sachsen-Anhalt entspricht. Mit den Stim-men von CDU und SPD hatte der dortigeLandtag bereits 2010 eine Schuldenbremsebeschlossen, allerdings nur einfachgesetzlich.Die grundgesetzlichen Vorgaben zurSchuldenbremse sind von den einzelnenBundesländern dabei bislang sehr unter-schiedlich in Landesrecht umgesetzt worden.Acht Bundesländer haben sogar ihre Landes-verfassungen bereits angepasst. Insgesamt12 der 16 Bundesländer haben einfachge-setzlich reagiert und zumindest ihre Landes-haushaltsordnungen reformiert. In dem nochimmer hoch verschuldeten Bundesland Ber-lin ist eine Verankerung der Schuldenbremsebislang allerdings weder in der Berliner Lan-deshaushaltsordnung noch in der Landes-verfassung zu finden.
Übernahme der Schuldenbremse in die
Landesverfassung keineswegs überflüssigAuch wenn die grundgesetzliche Schul-denbremse ohnehin Landesrecht brechenwürde, hält der Bund der Steuerzahler Ber-lin eine Übernahme in die Landesverfassungkeineswegs für einen überflüssigen formalenAkt. Das Grundgesetz sieht eine Ermächti-gungsgrundlage hierfür immerhin ausdrück-lich vor. Der Berliner BdSt-VorsitzendeAlexander Kraus erklärte, dass hierdurchzudem eine einfache und schnelle Klagemög-lichkeit für die Opposition gegen verfas-sungswidrige Haushalte vor dem Landes-verfassungsgericht geschaffen werde. Auf-grund der Schuldenbremse im Grundgesetz

könnte neben Bundesregierung und Bundes-tagsabgeordneten sonst nur die Landesre-gierung gegen ihre eigenen Haushalte vordem Bundesverfassungsgericht wegen einerNichteinhaltung der Schuldenbremse klagen.Der BdSt fordert daher seit Jahren die Auf-nahme der Schuldenbremse in die Landes-verfassung.Begründet wurde der Antrag u.a. auch mitdem kürzlich erreichten Abschluss des Sa-nierungsverfahrens unter der Kontrolle desStabilitätsrates. Im Plenum sagte KristinBrinker (AfD): „Es gilt nun, die Gunst derStunde zu nutzen und die Konsolidierungs-erfolge der letzten Jahre zu verstetigen“ undforderte die Verankerung der Schulden-bremse in der Landesverfassung von Berlin.Sie wäre ein echter Schritt hin zu mehr Klar-heit und Konsequenz. Exorbitante Verschul-dung habe noch nie zu paradiesischenVerhältnissen geführt. Die Abgeordnete Franziska Becker (SPD)hielt den Antrag hingegen für unnötig undrein ideologisch motiviert: „Das ist Symbol-politik“, sagte Becker und argumentierte ent-gegengesetzt, dass Berlin aus demSanierungsverfahren entlassen worden, dieAusgaben nicht explodiert und es auch nichtso sei, dass die Einnahmen aus Steuern nichthätten gesteigert werden können. Weiterhinhielt sie es auch nicht für klug, nicht den Aus-gang der Beratungen zum Fiskalpakt aufBundes- und europäischer Ebene abzuwar-ten. Eine landesverfassungsrechtliche Ver-ankerung der Schuldenbremse sei kein All-heilmittel und schon gar nicht das geeigneteInstrument, um die Haushaltsprobleme desLandes zu lösen. Der Abbau von Schuldenmüsse für die Berliner Bevölkerung spürbarsein. Becker verwies irreführenderweise auf„die einfachen gesetzlichen Regelungen unddie Landeshaushaltsordnung“, wo nach Auf-fassung des Bundes der Steuerzahler in Ber-

lin allerdings überhaupt gar keine Schulden-bremse geregelt ist. Aus Sicht des BdSt istauch nicht die Schuldenbremse selbst dasAllheilmitte, sondern ein Instrument, das diePolitik dazu zwingen soll, Haushaltspro-bleme mit den verfügbaren Einnahmen undnicht einfach mit Krediten zu lösen. Sich einHintertürchen für den Fiskalpakt auf euro-päischer Ebene offenhalten zu wollen, klingtfür den BdSt eher alarmierend.
Zwei Drittel der Bundesländer haben 
bereits Schuldenbremsen auf LandesebeneChristian Goiny (CDU) hielt den Antrag zurSchuldenbremse für eine „haushaltspolitischziemlich alte Diskussion“, womit er nach Mei-nung des Bundes der Steuerzahler sogarrecht hat. Immerhin haben seit 2009 zweiDrittel der Bundesländer ihre Hausaufgabenbereits erledigt. Wenn Goiny sagt, der Antragkomme einige Jahre zu spät und die Diskus-sion sei geführt worden, stellt sich dem BdStdie Frage, warum die Schuldenbremse dannnicht längst in Landesrecht umgesetzt ist.Goiny lieferte aber gleich auch noch eine ver-störende Erklärung hinterher. Die Diskus-sion um die Schuldenbremse sei in einer Zeitentstanden, in der sich die öffentlichen Haus-halte im Wesentlichen aus Neuverschuldun-gen finanziert hätten und die Kredit-aufnahme keine haushälterische Relevanzgehabt habe, sondern quasi zum guten Tonbei der Finanzierung von Ausgabewünschendiente und dass es kein Weg sei, der dauer-haft eine solide Finanzierung öffentlicherHaushalte darstelle. Dass die Wiederkehr sol-cher Zeiten für die CDU offenbar ausge-schlossen ist, findet der BdSt naiv. Immerhinkritisierte Goiny, in welchem Umfang dasLand Berlin bei der Schuldentilgung unter-wegs sei: „Hier würden wir uns wünschen,dass man stärker bei dem in der Vergangen-

Ein Antrag der AfD-Fraktion im Berliner Abge-
ordnetenhaus zur Verankerung einer Schul-
denbremse auch in der Berliner Landes-
verfassung ist bei den übrigen Fraktionen in
erster Lesung auf deutliche Ablehnung gesto-
ßen. Die Begründungen hierfür überzeugen den
Bund der Steuerzahler indes nicht. Dabei hat
bereits die Mehrheit der Bundesländer die
grundgesetzliche Schuldenbremse auch in Lan-
desrecht übernommen. Fällt damit eine lang-
jährige Forderung des Bundes der Steuerzahler
aus parteipolitischen Gründen unter den Tisch?

Abgeordnetenhaus will keine Schuldenbremse
Antrag auf Verankerung in Landesverfassung stößt auf breite Ablehnung

E
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heit hohen Tempo unterwegs bleibenwürde.“ Steffen Zillich (LINKE) wollte hingegenkeine ideologische Auseinandersetzung zurSchuldenbremse: „Was sind Schulden? –Schulden sind keineswegs per se ökono-misch falsch, noch sind sie per se ökono-misch ungefährlich oder ein gutes Mittel,sondern es kommt darauf an. „Die Schulden-bremse sei zudem eine Selbstbeschneidungdes Haushaltsgesetzgebers zugunsten einervermeintlich höheren ökonomischen haus-hälterischen Logik. Deswegen würden dieLinken die Schuldenbremse auch aus grund-sätzlichen Erwägungen als Einschränkungdieser Souveränität für keine gute Idee hal-ten. Für sogar gefährlich hielt es Zillich, ir-gendetwas aus symbolischen Gründen mitVerfassungsrang zu verankern, was mansinnvollerweise an einen sich noch entwik-kelnden Regelungsstand auf Bundes- und eu-ropäischer Ebene anpassen müsse. Manwürde Beschäftigungstherapie betreibenund sich in Blockaden treiben, die nieman-dem weiterhelfen würden. Dass die Schul-denbremse durchaus nicht nur irgendeinehöhere Symbolik ist, zeigt nach Meinung desBundes der Steuerzahler ein Blick insbeson-dere zu den südeuropäischen Nachbarn. Ita-liener und Griechen stünden heute wohldeutlich besser da, wenn sich die dortigenHaushaltsgesetzgeber beizeiten in ihrermaßlosen Souveränität etwas selbstbe-schnitten hätten. Jetzt fände die Beschnei-dung halt durch drückende Schulden statt,meint der BdSt.
Schuldenbremse in die 
LandeshaushaltsordnungSibylle Meister (FDP) ließ es stattdessendahingestellt, ob man die Schuldenbremse indie Landesverfassung übernehmen sollteoder nicht: „Man könnte sie auch in die Lan-deshaushaltsordnung übernehmen, was ichauch ganz charmant finde, um noch einmalklarzumachen, dass man sich auf diesemWeg bewegen will, mit den Einnahmen dieAusgaben zu stemmen.“ Ansonsten würdedie FDP-Fraktion die Schuldenbremse als einInstrument sehen, das haushälterisch guteDinge geleistet habe und auch wichtig für un-sere Zukunft sei, da wir die Schulden zula-sten unserer nächsten Generationenabbauen müssten. Nicht sehe man die Schul-denbremse aber als ein Instrument, mit demman diffamierende Politik machen oderAngst schüren sollte. Beim Wort nimmt derBdSt, was Meister verspricht: „Wir werdennicht lockerlassen und den Daumen drauf-halten, wo Schattenhaushalte bestehen undmit Tricks versucht wird, die Schulden-bremse zu umgehen.“„Wenn ein ganzes Gemeinwesen dauerhaft

auf Pump lebt, führt das über kurz oder langin die Krise, nicht nur haushälterisch, son-dern auch sozial und wirtschaftlich“, sagteDaniel Wesener (GRÜNE). Schulden seien inder Regel erblich, belasteten also nicht nuruns, sondern auch Menschen, die nach unskommen. Ganz im Sinne des BdSt verwies-Wesener darauf, dass sich hinter einem In-vestitionsstau letztlich auch nichts anderesverstecke, als die Verschiebung von Schuldenin die Zukunft. Wozu eine heillose Über-schuldung öffentlicher Haushalte führenwürde, hätten die Berlinerinnen und Berlinerhärter als die meisten anderen Menschen inder Bundesrepublik gelernt. Für die Grünensieht Wesener aber offenbar auch keine Not-wendigkeit für eine Schuldenbremse in derLandesverfassung und verwies auf dasGrundgesetz. Allerdings versteht der BdStWeseners Ausführungen auch als Ankündi-gung, dass bis 1. Januar 2020 von der Lan-desregierung eine Regelung im Rahmen derHaushaltsordnung zu erwarten ist.  
Gesetzesantrag an die 
Ausschüsse verwiesenDer Gesetzesantrag der AfD-Fraktionwurde an die Ausschüsse verwiesen. Schonnach der ersten Lesung ist allerdings kaumzu erwarten, dass es vorerst zu einer Schul-denbremse in der Landesverfassung von Ber-lin kommen wird. Dabei entspricht derEntwurf weitestgehend der Schuldenbremseaus der Landeshaushaltsordnung von Sach-sen-Anhalt, die der damalige FinanzministerJens Bullerjahn (SPD) 2010 im Landtag als al-

ternativlos und als historische Entscheidungbezeichnet hatte: „Die übermäßige Staats-verschuldung erodiert die gegenwärtige  undzukünftige  Leistungsfähigkeit  des  demo-kratischen  und  sozialen  Rechtsstaates.“Auf die Abweichungen ist allerdings nurdie FDP-Fraktion eingegangen. Das ist einer-seits ein Parlamentsvorbehalt von zwei Drit-teln für Kreditaufnahmen z.B. bei Natur-katastrophen und außergewöhnlichen Notsi-tuationen. Hier meint der Bund der Steuer-zahler ebenfalls, dass dem Senat eine ArtNotbewilligungsrecht nicht genommen wer-den kann. Warum eine tragfähige Höchst-grenze der Landesverschuldung bei ganzgenau 19 Prozent des Berliner Inlandpro-duktes liegen soll, erscheint auch dem BdStwillkürlich. Die Senkung der Schulden aufdann nur noch 25 Milliarden Euro erscheintzwar einigermaßen sportlich, aber warumsollte man nicht auch irgendwann einmaldiese Hürde reißen?
Neue Broschüre „Mehr Netto vom Brutto“

Das A-Z der lohnsteuerfreien ZuwendungenUm engagierte Mitarbeiter zu belohnen undsie zusätzlich zu motivieren, bieten sich ver-schiedene Möglichkeiten an. Soll dies durcheine Erhöhung des Gehalts geschehen, sostößt man in der Regal auf das Problem, dassnach Abzug von Steuern und Sozialabgabenschon bei Durchschnittsverdienern geradeeinmal die Hälfte der Lohnsteigerung an-kommt. Will man dies vermeiden, lohnt essich über Gehaltsextras nachzudenken, diesteuer- und sozialabgabenfrei beim Mitar-beiter landen. In diesem Leitfaden stelltder BdSt die wichtigsten steuerfreienbzw. steueroptimierten Zuwendungen anArbeitnehmer vor.Die Broschüre ist für Mitglieder kosten-los und kann in der Geschäftsstelle bestellt werden.

Broschürentipp

Die Schuldenuhr des Bundes der 
Steuerzahler Berlin in Steglitz.
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Konsolidierungsbericht des Senats
Berlin ist kein Sanierungsfall mehr

Im Dezember 2011 hatte sich das hoch ver-
schuldete Berlin verpflichtet, ein Programm
zur Haushaltssanierung umzusetzen und dem
zuständigen Stabilitätsrat halbjährliche Be-
richte zum Konsolidierungsfortschritt vorzu-
legen. Nun hat der Berliner Senat den letzten
Sanierungsbericht an den Stabilitätsrat be-
schlossen.  it seinen rund 58 Milliarden EuroSchulden bleibt Berlin zwar Konsoli-dierungsland. Als Sanierungsfall giltdas Bundesland nun nicht mehr. In den elf vorliegenden Berichten habe Berlin zeigen können, dass die festgelegte Ober-grenze der haushaltsmäßigen Nettokredit-aufnahme mit großem Abstand eingehaltenwerden konnte, so die Finanzverwaltung in einer Pressemitteilung. Tatsächlich warenalle Haushaltsergebnisse seit dem Jahr 2012positiv, und auch die Haushaltsplanungen bis 2020 sehen jeweils positive Jahresab-schlüsse vor.Mit der Einhaltung der vom Stabilitätsratgesetzten Sanierungsgrenzen sichert sichBerlin weiterhin die Konsolidierungshilfendes Bundes in Höhe von 80 Millionen Europro Jahr bis 2020. Allerdings werde es in den nächsten Jahren schwieriger, ein struk-turelles Haushaltsdefizit zu vermeiden, so Berlins Finanzsenator Kollatz-Ahnen(SPD). So gelte bspw. das höhere Steuerauf-kommen, das der Bevölkerungszuwachs inder Hauptstadt mit sich bringt, nach den Be-rechnungsformel der Haushälter als kon-junkturelles Plus und nicht als strukturelleEinnahme, was die Vermeidung eines struk-turellen Defizits erschwert. Daher müsseBerlin den Bund überzeugen dies künftig an-ders zu werten.

Mitgliederversammlung 2017Zur diesjährigen Mitgliederversammlung des Bundes der Steuerzahler Berlin e.V. am Mittwoch, dem 13. September 2017 um 19.00 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Konferenzsaal der GSG-Höfe, Aufgang A, 1. OG, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin-Charlottenburg, sind alle Mitglieder herzlich eingeladen.
Tagesordnung1. Eröffnung und Begrüßung1.1. Feststellung der ordnungs- und fristgemäßen Ladung1.2. Feststellung der Beschlussfähigkeit1.3. Grußworte2. Geschäftsbericht 2016 und aktuelle Themen 20173. Jahresabschluss 20163.1. Bericht über den Jahresabschluss 20163.2. Genehmigung des Jahresabschlusses 20163.3. Entlastung des Vorstandes für das Jahr 20163.4. Entlastung des Verwaltungsrates für das Jahr 2016 4. Vorschläge und Anträge an die MitgliederversammlungAnträge des Mitglieds Dr. Kießling (Antragsbegründungen unter http://bit.ly/bdst-22052017)Antrag I: Die Mitgliederversammlung des BdSt-Berlin e.V. möge beschließen, dass der BdSt-Berlin auf der nächsten Bundesversammlung des BdSt dafür eintritt, dass der Bundes-BdSt die Forderung und die Werbung nach einer Abschaffung der Luftverkehrssteuer unverzüglich einstellt.Antrag II: Die Mitgliederversammlung des BdSt-Berlin e.V. möge beschließen, dass der BdSt-Berlin auf der nächsten Bundesversammlung des BdSt dafür eintritt, dass der Bundes-BdSt die Forderung nach einer Abschaffung der Energie- u. Mehrwertsteuerbefreiung für Kerosin in sein Programm aufnimmt.5. Wahl des Abschlussprüfers für die Jahre 2017 bis 20196. SonstigesVorschläge und Anträge an die Mitgliederversammlung müssen dem Vorstand spätestens achtWochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich mitgeteilt werden.Der Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2016 kann in der Geschäftsstelle des Bundes der Steu-erzahler Berlin e.V., Lepsiusstr. 110, 12165 Berlin (Steglitz) von Vereinsmitgliedern eingesehenwerden. Um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten. Eine verkürzte Übersicht zum Jahres-abschluss ist im Mitgliederbereich auf der Homepage einsehbar.

M

Struktureller FinanzierungssaldoDas strukturelle Defizit ist eine Maßgrößefür die Finanzierungslücke im öffentlichenHaushalt. Dabei wird der sog. Finanzie-rungssaldo um konjunkturelle und um Ein-malfaktoren bereinigt. Das strukturelleDefizit ist demnach der Teil des Staatsdefi-zits, der nicht auf konjunkturelle Schwan-kungen zurückzuführen ist und daher einIndikator für den Konsolidierungsbedarf imStaatshaushalt.Ausgangsgröße zur Berechnung desstrukturellen Finanzierungssaldos ist der Fi-nanzierungssaldo des öffentlichen Gesamt-haushalts in Abgrenzung der Finanzstatistik.Er ist der Saldo der bereinigten Ausgabenund Einnahmen zuzüglich des Saldos der

haushaltstechnischen Verrechnungen. Zur Berechnung des strukturellen Finanzie-rungssaldos ist der Wert um den Saldo derfinanziellen Transaktionen und den Saldoder periodengerechten Zurechnung desLänderfinanzausgleichs zu bereinigen. Auchdie Einnahmen aus Konsolidierungshilfewerden abgesetzt. Das strukturelle Finanzierungsdefizit hatim Jahr 2016 473 Millionen Euro betragen.Erlaubt waren 805 Millionen. Bis zum Jahr2020 sinkt die Höhe der vom Stabilitätsratgebilligten Finanzierungssalden Schritt-weise auf Null. Die Einhaltung der Grenzensichert der Hauptstadt jährliche Konsolidie-rungshilfen in Höhe von 80 Millionen Euro zu.
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n einer aktuellen Drucksacheim Berliner Abgeordneten-haus berichtet die Senatsver-waltung für Finanzen, dass sichdie Einnahmen aus der Zweit-wohnungssteuer im Jahr 2016auf 3,381 Millionen Euro be-liefen. Diese haben sich damit gegenüber den Vorjahren noch-mals deutlich erhöht. Zum Vergleich: Den Tiefstwert hattedie Zweitwohnungssteuer 2010mit 2,281 Millionen Euro er-reicht. Bei 17.127 Steuerkonten imJahr 2016 ergibt sich demnach inBerlin eine durchschnittliche Be-lastung von Zweitwohnungsbe-sitzern mit 16,45 Euro proMonat. Derzeit liegt der Zweit-wohnungssteuersatz in Berlinnoch bei vergleichsweise niedri-gen 5 Prozent. Damit zeigt sichaber auch, dass die zugrunde ge-legte Jahresnettokaltmiete dafürspricht, dass es sich keineswegs

um Stadtsitze der Luxusklasse,sondern um eher kleinere undkostengünstige Wohnungen han-delt. Mit dem „weit unterdurch-schnittlichen Zweitwohnungs-steuersatz“ in Berlin werde nichtnur auf Einnahmen aus derZweitwohnungsteuer verzich-tet, sondern auch ein Anreiz geschaffen, Erstwohnsitze in an-dere Gemeinden mit höheremZweitwohnungssteuersatz zuverlegen bzw. dort zu belassen,heißt es in der Drucksache wei-ter. Ab 2019 ist daher nun für Ber-lin eine Verdreifachung des Steu-ersatzes auf 15 Prozent geplant.Ein entsprechender Gesetzent-wurf befindet sich gerade in denAusschussberatungen. Der Se-nat geht in der Drucksachedavon aus, dass die Wahl desErstwohnsitzes zukünftig häufi-ger zugunsten von Berlin getrof-

fen werde. Diese zusätzlichenErstwohnsitze führten zu Mehr-einnahmen bei der Steuervertei-lung und Steuerzerlegung. DasZiel der Zweitwohnungsteuersei es, dass Steuerpflichtige zurVermeidung der Zweitwoh-nungsbesteuerung ihren Haupt-wohnsitz in Berlin anmelden unddass Berlin dadurch die Steuer-einnahmen dieser in Berlin le-benden Personen zuflössen.Den Bund der Steuerzahlerwundert diese Argumentationdes Finanzsenats allerdings.Nach dem Bundesmeldegesetzsind Besitzer mehrerer Wohnun-gen im Inland ohnehin ver-pflichtet, sich dort mit ihrerHauptwohnung anzumelden, die sie vorwiegend benutzen.Vorwiegend bedeutet dabei soviel wie hauptsächlich oder überwiegend. Insofern bestehtfür die Bürger auch überhauptkeine beliebige Wahlfreiheit hin-sichtlich ihrer Hauptwohnung je nach Zweitwohnungssteuer-satz, wenn sie nicht auch ihrentatsächlichen Lebensmittel-punkt dorthin verlegen. AusSicht des Bundes der Steuerzah-ler stehen damit auch hier reinfiskalische Gründe im Vorder-grund. 

Hauptwohnung frei wählbar?
Zweitwohnungssteuer soll auf 15 Prozent steigen

Die Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer sind in Berlin in den letz-
ten zehn Jahren von knapp 2,6 Millionen Euro auf fast 3,4 Millionen
Euro im Jahr 2016 gestiegen. Dem Finanzsenator ist das offenbar nicht
genug. Inhaber von Zweitwohnungen sollen künftig dreimal so viel zah-
len oder besser gleich ihren Hauptwohnsitz in Berlin anmelden, damit
auch deren Steuern in Berlin landen. Aber darf man sich eigentlich je
nach Zweitwohnungssteuersatz anmelden, wo man will? Der Bund der
Steuerzahler meint Nein!

I
Arbeiten in Haus und GartenOb Heizungsmonteur, Fernsehtech-niker, Dachdecker, der Pflegedienstoder die Haushaltshilfe, viele Hand-werker- und Dienstleistungen las-sen sich von der Steuer absetzen.Allerdings gilt es einige Regeln zubeachten, damit das Finanzamt denSteuerabzug auch gewährt. Rechen-beispiele und Fallbeschreibungenaus dem täglichen Leben machen esauch dem steuerlichen Laien ein-fach, sich mit der Materie zu befas-sen. Übrigens: Selbst wer keineneigenen Haushalt aus Altersgründenoder gesundheitsbedingt mehrführt, kann bestimmte Leistungenvon der Steuer absetzen. Es gilt: Nurwer sich auskennt, schenkt dem Fi-nanzamt nicht unnötig Geld.Der Ratgeber ist für Mitglieder kostenlos und kann in der Geschäft-stelle bestellt werden.
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Schwarzbus-Tour
Stadtrundfahrt der Steuergeldverschwendung

m Samstagmorgen um 10Uhr trafen sich die Teil-nehmer in der Schöne-berger Maaßenstraße. ErsterProgrammpunkt war die Besich-tigung der „Begegnungszone“.Die Straßenumgestaltung  mitbunten Betonwürfeln im Rah-men der Fußverkehrsstrategiedes Berliner Senats hatte derBund der Steuerzahler bereits inseinem letzten Schwarzbuch kri-tisiert. Der Regierende Bürger-meister fand kürzlich eben-falls erfreulich deutliche Wortedazu:  „Das war gut, dass es die-ses Pilotprojekt gab, weil es jetztan anderen Stellen nicht mehrgemacht wird. ... Das ist so gro-ßer Käse, dass daraus gelerntwurde.“ Der Bund der Steuerzah-ler hofft, dass damit die beidenweiteren geplanten Begegnungs-

zonen am Checkpoint Charly undin der Bergmannstraße vomTisch sind. Weiter ging es mit einer Dis-kussion mit  dem Vorstands-vorsitzenden des Bundes derSteuerzahler Berlin e.V., Alexan-der Kraus, und Sybille Meister,der stellvertretenden Fraktions-vorsitzenden und haushalts-politischen Sprecherin der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordne-tenhaus, über den Landes-haushalt. Die Fahrt des Schwarz-busses über die Rudolf-Wissel-und die Bösebrücke bot Anlass,sich über den Sanierungsrück-stau an der Brückeninfrastruk-tur zu unterhalten. Kraus wiesdarauf hin, dass der Finanzbe-darf vom Rechnungshof auf rundeine Milliarde Euro beziffertwurde: „Wegen der langen War-

tezeit hätten sich die Sanierungs-kosten der Bösebrücke beispiels-weise auf 5,25 Millionen Euroversechsfacht“.  In der MoabiterQuitzowstraße und LehrterStraße überrollte der Schwarz-bus weitestgehend wirkungslose

„Moabiter Kissen“ für 81.500Euro, die Thema im Schwarz-buch 2014 waren. Die Füße vertreten konntensich die Teilnehmer dann imKleinen Tiergarten an der Turm-straße und die bundesweit vielbeachteten Sitzkiesel be-wundern. Die Kritik im Schwarz-

buch 2014 an den mittlerweile17 „identitätsstiftenden Parkmö-beln“ für insgesamt 460.000 Euro

hatte zu der Aufdeckung geführt,dass auch die gesamte Parkum-gestaltung wesentlich teurerwird. Statt der ursprünglich geplanten 4,6 Millionen Eurowird nun mittlerweile mit Gesamtkosten von über 8,6 Mil-lionen Euro gerechnet. Weiter ging die Schwarzbus-

Am 3. Juni 2017 veranstaltete der Bund der Steuerzahler Berlin e.V. in
Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung eine Stadtrundfahrt
zu Orten der Steuergeldverschwendung. Rund dreißig Teilnehmer nutz-
ten die Fahrt im Schwarzbus, um sich vor Ort einen eigenen Eindruck
von Fällen aus den letzten Schwarzbüchern zu machen. Die B.Z. am
Sonntag und die Berliner Abendschau dokumentierten die Fahrt mit
umfangreichen Berichten.

A

Vorsitzender Kraus erläutert im
Schwarzbus die Sanierungsko-
sten der Bösebrücke.

Die Teilnehmer informieren sich
im Kleinen Tiergarten 

über die Sitzkiesel.

„Parkbänke hätten vielleicht
auch ausgereicht“, meinte der

BdSt-Vorsitzende.
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ich möchte Mitglied im Bund der Steuerzahler
Berlin e.V. werden. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 72 Euro
im Jahr (36 Euro für Senioren ab dem 65. Lebensjahr)
und ist steuerlich abzugsfähig. Die Mitgliedschaft ist jähr-
lich mit einer Frist von drei Monaten kündbar und dauert
mindestens zwei Jahre.  

Ja, 
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17
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08

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g Die ausgefüllte Karte einfach per Fax an die 030/79010720 oder kostenlos per Post senden. 

Ich möchte den Mitgliedsbeitrag jährlich
nach Erhalt der Rechnung überweisen.

Datum, Unterschrift

Vor- und Zuname c/o, Firma, Adresszusatz

Straße, PLZ, Ort

Ich wurde geworben durch:

Mitgliedsnummer

Name, Anschrift

Die Interessen der Steuerzahler durchsetzen heißt, sich gemeinsam zu engagieren, um den nötigen Druck auf die Politik zu erzeugen. Daher ist

jede Mitgliedschaft im BdSt wichtig. Sie ist die Basis für den Erfolg und die Unabhängigkeit des Bundes der Steuerzahler. Um unser Gewicht

auch künftig in die öffentliche Diskussion einbringen zu können, brauchen wir vor allem eines: Noch mehr Mitglieder. Sprechen Sie Freunde und

bekannte  für eine Mitgliedschaft im BdSt an! Für ein neu geworbenes Mitglied erhalten Sie einen Jahresbeitrag gutgeschrieben. 

Diese Antwortkarte können Sie einfach ausgefüllt direkt an die 030-79010720 faxen oder Sie schicken sie uns im Fensterumschlag zu.

Aktion Mitglieder werben Mitglieder

Hiermit erteile ich Ihnen ein SEPA-Lastschriftman-
dat. Bitte ziehen Sie den fälligen Jahresbeitrag bis
auf Widerruf vom nachfolgenden Konto ein.

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber) PLZ, Ort

IBAN

Zahlungsempfänger: Bund der Steuerzahler Berlin e.V., Lepsiusstraße 110, 12165 Berlin
Gläubiger-ID: DE50ZZZ00000350597

Mandatsreferenznummer: Wird nachträglich vergeben und entspricht Ihrer 6-stelligen Mitgliedsnummer

Ich ermächtige den Bund der Steuerzahler Berlin e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Bund der Steuerzahler Berlin e.V., auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

BIC

D EDer Werber erhält einen Jahresbeitrag 
gutgeschrieben.

Fahrt vorbei an den Lichtinstallationen „Tornach Pankow“ in Niederschönhausen, die damals als Kunst im Stadtbild im Rahmeneiner Straßenbaumaßnahme errichtet wor-den waren und Einzug ins Schwarzbuch2012 gefunden hatten. Der Bund der Steuer-zahler hatte damals als Kritik angeführt, dass das Land Berlin im gleichen Jahr auf Schadenersatz und Schmerzensgeld verurteilt worden war, weil es seiner Ver-kehrssicherungspflicht auf den Gehwegen in Pankow nicht nachgekommen war. Argument des Senats damals: Kein Geld!Letzte Station war die neu errichtete 

Feuerwache Pankow, die für ihre 32.000 Euro teure Bemalung mit gelben Feuerwehrschläuchen einen Eintrag insSchwarzbuch 2015 kassierte. Feuer-wehrleute hatten damals massive Kritik an dem Gebäude geäußert. Vertreter desLandes hatte bei der Eröffnungsfeier die baulichen Einschränkungen mit dem knappen Budget gerechtfertigt und einem generellen Investitionsstau bei öffent-lichen Bauten begründet. Sogar die zu-nehmend diskutierten Probleme Berlins bei der Einhaltung der Hilfsfristen im Rettungsdienst hatten sie eingeräumt.

„Nicht genug Mittel
für die Feuerwache,
aber für Kunst am
Bau ist Geld da. 
Das passt nicht zu-
sammen“, sagte
Kraus der rbb-
Abendschau. 

Schwarzbuch hilft!

Zur ‘Begegnungszone Maaßenstraße‘ ausdem Schwarzbuch 2016/17 sagte der Re-gierende Bürgermeister Michael MüllerEnde April: „Das war gut, dass es dieses Pi-lotprojekt gab, weil es jetzt an anderen Stel-len nicht mehr gemacht wird. (...) Das ist sogroßer Käse, dass daraus gelernt wurde.“Die FDP-Fraktion im Berliner Abgeordne-tenhaus beantrage daraufhin, die ‚Begeg-nungszone‘ zurückzubauen und bis aufweiteres für das Modellprojekt keine weite-ren Haushaltsmittel zur Verfügung zu stel-len. Die AfD-Fraktion beantragte als Er-weiterung, zusätzlich eine Bürgerbefragungzur weiteren Umsetzung oder dem Rückbaudurchzuführen. Auch die Berliner CDU willdas Programm zur Schaffung von „Begeg-nungszonen“ nach Medienberichten offen-bar umgehend einstellen. Die Senatsver-waltung für Umwelt, Verkehr und Klima-schutz teilte dem BdSt mit, dass die Planun-gen beim Checkpoint Charlie, wo die näch-ste Begegnungszone geplant war, momen-tan nicht weiter verfolgt werden. Schwarz-buch-Video: http://bit.ly/Schwarzbuch2016
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Mitgliederversammlung 2017Zur diesjährigen Mitgliederversammlung des Bundes der Steuerzahler Berlin e.V. am Mittwoch, dem 13. September 2017 um 19.00 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Konferenzsaal der GSG-Höfe, Aufgang A, 1. OG, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin-Charlottenburg, sind alle Mitglieder herzlich eingeladen.
Tagesordnung1. Eröffnung und Begrüßung1.1. Feststellung der ordnungs- und fristgemäßen Ladung1.2. Feststellung der Beschlussfähigkeit1.3. Grußworte2. Geschäftsbericht 2016 und aktuelle Themen 20173. Jahresabschluss 20163.1. Bericht über den Jahresabschluss 20163.2. Genehmigung des Jahresabschlusses 20163.3. Entlastung des Vorstandes für das Jahr 20163.4. Entlastung des Verwaltungsrates für das Jahr 2016 4. Vorschläge und Anträge an die MitgliederversammlungAnträge des Mitglieds Dr. Kießling (Antragsbegründungen unter http://bit.ly/bdst072017)Antrag I: Die Mitgliederversammlung des BdSt-Berlin e.V. möge beschließen, dass der BdSt-Berlin auf der nächsten Bundesversammlung des BdSt dafür eintritt, dass der Bundes-BdSt die Forderung und die Werbung nach einer Abschaffung der Luftverkehrssteuer unverzüglich einstellt.Antrag II: Die Mitgliederversammlung des BdSt-Berlin e.V. möge beschließen, dass der BdSt-Berlin auf der nächsten Bundesversammlung des BdSt dafür eintritt, dass der Bundes-BdSt die Forderung nach einer Abschaffung der Energie- u. Mehrwertsteuerbefreiung für Kerosin in sein Programm aufnimmt.5. Wahl des Abschlussprüfers für die Jahre 2017 bis 20196. SonstigesVorschläge und Anträge an die Mitgliederversammlung müssen dem Vorstand spätestens achtWochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich mitgeteilt werden.Der Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2016 kann in der Geschäftsstelle des Bundes der Steu-erzahler Berlin e.V., Lepsiusstr. 110, 12165 Berlin (Steglitz) von Vereinsmitgliedern eingesehenwerden. Um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten. Eine verkürzte Übersicht zum Jahres-abschluss ist im Mitgliederbereich auf der Homepage einsehbar.

Bund der Steuerzahler Berlin e.V.
Lepsiusstraße 110
12165 Berlin

Karte ausfüllen und im Fensterumschlag an:

Per Fax an 030-79010720 oder 

Unabhängig, gemeinnützig und parteipolitisch neutral.

Finanzierung nur aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.

Selbstständige Vereine in allen Bundesländern bilden den Bund der Steuerzahler

Deutschland und tragen das finanzwissenschaftliche Deutsche Steuerzahlerinstitut. 

Weniger Steuern und Abgaben.

Konsequente Steuervereinfachung.

Begrenzung der Staatsausgaben.

Abbau der Staatsverschuldung.

Sparsame und bürgernahe Verwaltung.

Bestrafung der Steuergeldverschwender.

Wir mischen uns bei wichtigen steuer- und finanzpolitischen Fragen ein.

Im Bund, in den Ländern, den Gemeinden und auch in Europa.

Wir machen konkrete Vorschläge zur Verbesserung von Gesetzen.

Wir vertreten Steuerzahlerinteressen bei Anhörungen im Parlament.

Wir informieren aktuell über Steuerrechtsänderungen, Gebühren und Abgaben.

Wir führen Musterprozesse in Steuer- und Abgabenangelegenheiten, 

von denen eine Vielzahl an Steuerzahlern profitieren kann.

Wir informieren in zahlreichen Broschüren und Ratgebern 

sowie 10x im Jahr in unserem Wirtschaftmagazin “Der Steuerzahler”.

Der Bund der Steuerzahler, gegründet 1949

Unsere Ziele:

Unsere Arbeit:

Jetzt M
itglied w

erden!

Familie und SteuernDie Broschüre erläutert die für Familien re-levanten Beträge, die von der Steuer abge-setzt werden können, wie Kinderbetreuungs-kosten, Riester-Rente, familienbedingte Son-derausgaben und au-ßergewöhnliche Belas-tungen. Weiterhin wirdauf die Erbschaft- undSchenkungssteuer sowieMutterschafts- und El-tern- geld eingegangen.Die Broschüre kannkostenlos in der Ge-schäftsstelle bestelltwerden.
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Mitgliederversammlung 2017Zur diesjährigen Mitgliederversammlung des Bundes der Steuerzahler Berlin e.V. am Mittwoch, dem 13. September 2017 um 19.00 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Konferenzsaal der GSG-Höfe, Aufgang A, 1. OG, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin-Charlottenburg, sind alle Mitglieder herzlich eingeladen.
Tagesordnung1. Eröffnung und Begrüßung1.1. Feststellung der ordnungs- und fristgemäßen Ladung1.2. Feststellung der Beschlussfähigkeit1.3. Grußworte2. Geschäftsbericht 2016 und aktuelle Themen 20173. Jahresabschluss 20163.1. Bericht über den Jahresabschluss 20163.2. Genehmigung des Jahresabschlusses 20163.3. Entlastung des Vorstandes für das Jahr 20163.4. Entlastung des Verwaltungsrates für das Jahr 2016 4. Vorschläge und Anträge an die MitgliederversammlungAnträge des Mitglieds Dr. Kießling (Antragsbegründungen unter http://bit.ly/bdst072017)Antrag I: Die Mitgliederversammlung des BdSt-Berlin e.V. möge beschließen, dass der BdSt-Berlin auf der nächsten Bundesversammlung des BdSt dafür eintritt, dass der Bundes-BdSt die Forderung und die Werbung nach einer Abschaffung der Luftverkehrssteuer unverzüglich einstellt.Antrag II: Die Mitgliederversammlung des BdSt-Berlin e.V. möge beschließen, dass der BdSt-Berlin auf der nächsten Bundesversammlung des BdSt dafür eintritt, dass der Bundes-BdSt die Forderung nach einer Abschaffung der Energie- u. Mehrwertsteuerbefreiung für Kerosin in sein Programm aufnimmt.Anträge des Mitglieds Prehm (Antragsbegründungen unter http://bit.ly/bdst082017)Antrag I: Ich stelle den Antrag, dass der Verwaltungsrat schon aus Gründen der Vollständig-keit und der Transparenz im Internetauftritt angezeigt wird.Antrag II: Ich stelle den Antrag: Der BdSt-Berlin bildet einen Ausschuss (auch unter mögli-cher Einbindung externer Berater oder von Einrichtungen, die das gleiche Ziel verfolgen), der die Aufgabe hat festzustellen, ob sich aus dem „Bericht des Abgeordnetenhauses" Rechtsverstöße führender Politiker ableiten lassen und strafrechtlich verfolgt werden können.Antrag III: Ich stelle den Antrag, dass der BdSt-Berlin einen Ausschuss bildet, der die Forde-rung nach einem Amtsankläger voranbringt.5. Wahl des Abschlussprüfers für die Jahre 2017 bis 20196. SonstigesVorschläge und Anträge an die Mitgliederversammlung müssen dem Vorstand spätestens achtWochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich mitgeteilt werden.Der Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2016 kann in der Geschäftsstelle des Bundes der Steu-erzahler Berlin e.V., Lepsiusstr. 110, 12165 Berlin (Steglitz) von Vereinsmitgliedern eingesehenwerden. Um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten. Eine verkürzte Übersicht zum Jahres-abschluss ist im Mitgliederbereich auf der Homepage einsehbar.

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Im diesjährigen Jahresbericht beschreibt der
Berliner Rechnungshof einen „dramatischen“
Sanierungsbedarf bei den Berliner Schulen in
Höhe von vier Milliarden Euro. Ein systemati-
sches Instandhaltungsmanagement für die
Schulgebäude fehle bei den Bezirken weitest-
gehend. Leitungs- und Steuerungsaufgaben
würden von der Landesregierung nicht wahr-
genommen. So sieht der Rechnungshof sogar
die Erfüllung des staatlichen Bildungsauftra-
ges in Gefahr. m Rechnungshofbericht von 2016 wurdefestgestellt, dass es auch kein ordnungs-gemäßes und wirtschaftliches Brückener-haltungsmanagement gibt. Der Rechnungs-hof schätze den „besorgniserregenden“ Er-haltungsrückstand auf mehr als eine Milli-arde Euro und sah die wirtschaftlicheEntwicklung Berlins „beeinflusst“.Den Zustand der öffentlichen Straßen be-zeichnete der Rechnungshof im Jahresbe-richt 2015 als „besorgniserregend“ undschätzte den Erhaltungsrückstand auf 1,3Milliarden Euro. Auch hier fehlt bei den Be-zirken ein ordnungsgemäßes und wirt-schaftliches Straßenerhaltungsmanagement.Und auch hierfür hat die Landesregierung imRahmen ihrer gesamtstädtischen Leitungs-und Steuerungsfunktion keine einheitlichenVorgaben geschaffen. Der Rechnungshof sahdamals die Mobilität und wirtschaftliche Ent-wicklung Berlin durch eine zunehmend un-zureichende Straßeninfrastruktur gefährdet.Diese kleine Aufzählung zeigt, dass Berlin

offenbar seit vielen Jahren von Personen regiert wird, die über keinerlei Manage-mentfähigkeiten verfügen. Danke an den Rechnungshof für diese ausführlichen Analysen!Mit den besten Grüßen
Ihr 
Alexander Kraus
Vorsitzender BdSt Berlin e.V.

I

„Mehr Netto vom Brutto“Wer über Gehaltsextras nachdenkt, diesteuer- und sozialabgabenfrei beim Mit-arbeiter landen sollen, fin-det in diesem Leitfaden allenotwendigen Informatio-nen. Die Broschüre ist für Mit-glieder kostenlos undkann in der Geschäfts-stelle bestellt werden.
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Rechnungshofbericht 2017
Von Managementversagen und Schattenhaushalten

Verlagerung staatlicher Aufgaben auf lan-
deseigene GesellschaftenUnter anderem für die überfällige Sanierungvon Berliner Schulen oder Krankenhäusern,plant der Berliner Senat die Übertragungderartiger Ausgaben auf staatliche Gesell-schaften. Beispielsweise für die Beschaffungneuer Schienenfahrzeuge wurde bereits die„BVG-FahrzeugfinanzierungsgesellschaftmbH“ gegründet. Die BVG-Tochter darf sichfür den Erwerb von Schienenfahrzeugen biszu 3,1 Milliarden Euro am Kreditmarkt lei-hen. Bedenklich findet der Berliner Re-chungshof, dass diese Organisationsformauch offiziell dazu genutzt wird, die Kredit-aufnahme nicht dem Berliner Landes-haushalt zuzurechnen, sondern den Gesell-schaften, damit das Land die ab dem Jahr2020 geltende Schuldenbremse einhält.Diese Konstruktion hat zur Folge, dass derLandeshaushalt die tatsächliche finanzielleBelastung des Landes nicht widerspiegelt.Zudem werde die parlamentarische Kon-trolle wegen der fehlenden Transparenz er-schwert. Schon jetzt hätten die finanziellenVerflechtungen zwischen dem Land Berlinund seinen Beteiligungsunternehmen zuge-nommen. Die Pläne der Koalition, den Betei-ligungsunternehmen weitere Aufgaben zuübertragen, würden zu weiteren Verflech-tungen und zu einem weiteren Transparenz-verlust führen. Den Verweis auf dieSchuldenbremse im Zusammenhang mit derGründung von Gesellschaften, bezeichnet derRechnungshof als sachfremd. Erneut warnendie Rechnungsprüfer den Senat davor, dieverfassungsrechtlich verankerte Schuldenre-gel auszuhöhlen oder gar zu umgehen.
Fehlendes Instandhaltungsmanagement
für SchulgebäudeDas Thema der vernachlässigten Infrastruk-tur beherrscht die Berichterstattung undmittlerweile auch die Finanzpolitik Berlins inden letzten Jahren zunehmend. Der baulicheZustand der Schulen hat sich in den letztenknapp 20 Jahren dramatisch verschlechtert.Bereits im Jahr 2004 wurde der Finanzbedarffür die Sanierung der Berliner Schulen aufknapp 850 Millionen Euro beziffert. Schon imJahr 2007 hatte der Rechungshof den Senataufgefordert, den Sanierungsbedarf nicht

weiter ansteigen zu lassen und das entstan-dene Sanierungsdefizit abzubauen. Dies istnicht gelungen.Der Berliner Landesrechnungshof beziffertden Sanierungsbedarf mittlerweile mit mehrals 4 Milliarden Euro. Allein der akute Bedarfbetrage 1,25 Milliarden Euro. Der Grund fürdas enorm gestiegene Sanierungsdefizit seidas Fehlen eines gesamtstädtischen Vorge-hens. Die gesplittete Finanzierung der In-standhaltungsaufgaben aus den Bezirkenund zahlreichen Sonderprogrammen er-schwert eine ganzheitliche Betrachtung derGebäude und ein umfassendes Gebäudema-nagement. Mittlerweile bezeichnet der Rech-nungshof die Situation als besorgnis-erregend. Dem zunehmenden Verfall müsseumgehend wirksam begegnet werden. Dafürhält empfiehlt der Rechnungshof die umge-hende Einführung eines systematischen In-standhaltungsmanagements für dringenderforderlich. Angesichts der Dimension derfinanziellen Herausforderung müsse die Auf-gabe zentral von den für Bauen und Finanzenzuständigen Senatsverwaltungen geleitetund gesteuert werden.
Baufinanzierungen ohne Plan - 
Haushaltsrecht nicht beachtetAm Beispiel der Sanierung der Staatsoperunter den Linden hatte der Bund der Steuer-zahler in seinem Schwarzbuch im Jahr 2015

darauf hingewiesen, dass in Berlin Baupro-jekte vom den Parlamenten abgesegnet undbegonnen werden, obwohl die Bauplanungennoch nicht abgeschlossen sind. Auch derRechnungshof kritisiert diese Vorgehens-weise. Die Prüfer haben in vier Bezirken dieHaushaltsveranschlagung von Bauausgabengeprüft und herausgefunden, dass 80 Pro-zent der Baumaßnahmen im Hoch-, Tief-sowie im Garten- und Landschaftsbau ohnefertig gestellte Bauplanungsunterlagen inden Haushaltsplänen veranschlagt wurden.Das führe dazu, dass zum einen den Bezirks-verordneten wesentliche Informationen beiihrer Etatentscheidung fehlen. Auf der ande-ren Seite besteht durch dieses Vorgehen dieGefahr, dass die tatsächlichen späteren Ko-

Der Berliner Rechungshof hat seinen Jahresbericht 2017 veröffentlicht. Einige Punkte, die der
Bund der Steuerzahler in den letzten Monaten an Berlins Finanzpolitik kritisiert hat, werden im
aktuellen Jahresbericht auch von den Berliner Rechungsprüfern aufgegriffen.

Viel zu oft wird im
Berliner Landes-

und in den Be-
zirksparlamenten
über Bauprojekte

entschieden,
deren Baupla-

nung noch unvoll-
ständig ist. Bestes
Beispiel hierfür ist

ist die Sanierung
der Staatsoper

unter den Linden.

Die Beschaffung neuer Schienenfahrzeuge
wird über eine staatliche Gesellschaft finan-

ziert. Der Berliner Landesrechnungshof
warnt vor Transparenzverlust und sieht

wegen dieser Konstruktion die grundgesetz-
lich verankerte Schuldenbremse gefährdet. 
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sten höher ausfallen werden als in den un-fertigen Planungsunterlagen angenommenwird. Bei den untersuchten Projekten hat derRechungshof Kostensteigerungen von insge-samt 49,5 Prozent festgestellt. Die Landeshaushaltsordnung lasse Aus-nahmen von der Erfordernis des Vorliegensfertiger Bauplanungsunterlagen nur untersehr eng begrenzten Voraussetzungen zu. Inden geprüften Fällen hätten die Vorausset-zungen für die Ausnahmeveranschlagungenganz überwiegend nicht vorgelegen. Zudemsei die hierfür notwendige Vorgehensweiseder Veranschlagung nicht eingehalten wor-den. Der Rechnungshof fordert die Verwal-tung daher dazu auf, Baumaßnahmengrundsätzlich auf Basis fertig gestellter Bau-planungsunterlagen zu veranschlagen. Diessei ein Gebot des Haushaltsrechts und fürden wirtschaftlichen Umgang mit Steuermit-teln ein Erfordernis.
Investitionen außerhalb des Haushalts -
Sondervermögen SIWA/SIWANAIm Januar 2017, als der Berliner Senat einenbeträchtlichen Teil seines Rekordüberschus-ses aus dem Jahr 2016 in das Sondervermö-gen Infrastruktur der wachsenden Stadt(SIWA) gesteckt hat, hat der Bund der Steu-erzahler dies als Bilanztrickserei bezeichnet.Hauptkritikpunkt war unter anderem, dassnicht nur Ausgaben für vermeintlich zusätz-liche Investitionen, sondern auch für völligregelmäßige laufende Beschaffungen und In-standhaltungsaufwendungen sich im SIWA-Haushaltsplan, statt im regulären Haushaltwiederfinden. Der Berliner Rechungshof äußert im aktu-ellen Jahresbericht dieselben Bedenken undhat im Rahmen seiner Prüfungen herausge-

funden, dass nahezu drei Viertel der zumPrüfungszeitpunkt veranschlagten Maßnah-men keinen Zusammenhang mit der wach-senden Stadt aufwiesen. Zudem warenzahlreiche Maßnahmen mit einem Kostenvo-lumen von rund 300 Millionen Euro ohneBauplanungsunterlagen im SIWA-Haushaltveranschlagt worden, ohne dass hierfür diegesetzlichen Voraussetzungen vorgelegenhätten. Hieraus würden erhebliche Kosten-steigerungsrisiken resultieren. Mittlerweile betrage das SIWANA-Volu-men, einschließlich des am Jahresanfang er-gänzten Nachhaltigkeitsfonds, rund 1,8Milliarden Euro. In der Größenordnung ent-spricht dies den jeweils in den Jahren 2018und 2019 vorgesehenen Investitionen imLandeshaushalt. Dies zeige, dass ein erhebli-cher Teil der Investitionen der Hauptstadtaußerhalb des Haushalts getätigt werdenwird. Die Ausgliederung der Finanzmittelführe zu Transparentverlusten und erfordere- im Verhältnis zu den regulären Verfahren

bei Bauinvestitionen - erhöhte Steuerungs-kapazitäten.
Höchste Ausstattung an Staatssekretä-
rinnen und StaatssekretärenBei der Anzahl der Regierungsmitglieder undStaatsekretärinnen und Staatssekretäre ver-füge das Land Berlin über die höchste Aus-stattung aller Bundesländer, so derRechungshof im aktuellen Bericht. Die Zahlder Senatsmitglieder hatte sich mit Beginnder Wahlperiode auf 11 und die der Staats-sekretärinnen und Staatssekretäre auf 25 er-höht. Dadurch habe sich die festgelegteHöchstausstattung von 102 auf 152 Vollzeit-äquivalente erhöht. Dadurch steige der fi-nanzielle Aufwand für das Land Berlin von7,5 Millionen Euro auf 10 Millionen Euro. Der Bund der Steuerzahler hatte bereitsEnde des letzten Jahres Kritik an der Erhö-hung geäußert. „Das sind aus unserer Sichtzu viele Staatssekretäre“, sagte der Vor-standsvorsitzende des Berliner Landesver-bands, Alexander Kraus, der dpa. „Wir gehendavon aus, dass Rot-Rot-Grün ihre Zahl hoch-geschraubt hat, um dem ParteienproporzRechnung zu tragen.“ Der Bund der Steuer-zahler verwies auch auf die hohen aktuellenund Folgekosten bis hin zur Altersversor-gung, die mit der Erhöhung der Zahl derStaatssekretäre einher gehen.
Auf der Regierungsbank des Berliner 
Abgeordnetenhauses sitzen mit dem Regie-
renden  Bürgermeister, der gleichzeitig Kul-
tursenator ist, zehn weitere Senatoren. Für
sie arbeiten insgesamt 25 Staatssekretäre.
Berlin hat damit die höchste Zahl an Regie-
rungsmitgliedern und Staatssektretären
unter allen Bundesländern und dafür ent-
sprechend hohe Kosten zu tragen.

Berlins Infrastruktur
ist marode. Um

Brücken, Straßen,
Schulen usw. wieder
auf Vordermann zu
bringen, wurde ein

Sondervermögen ins
Leben gerufen.

Enorme Investitions-
summen außerhalb
des Haushalts, nicht

nur für die wach-
sende Stadt und in-
transparent - sagt
der Rechnungshof.  
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mmerhin. Bis Ende 2019 plantder Berliner Senat den Schul-denberg um insgesamt 341Millionen Euro zu reduzieren.Das ist mehr als Rot-Rot-Grünnoch im Februar in den Haus-haltseckwerten festgelegt hat.Dennoch verringert sich dasTempo des Schuldenabbaus inden kommenden Jahren erheb-lich. Anders als in den zurücklie-genden Jahren, hat der Senatbereits Anfang 2017 entschie-den, dass nicht mehr die Hälftedes Finanzierungsüberschussesin die Schuldentilgung fließensoll. Statt dessen soll nur nocheine Mindesttilgung in Höhe von80 Millionen Euro geleistet wer-den. Vom enormen Überschussaus dem Jahr 2016 in Höhe von1,26 Milliarden Euro werdendaher nur 101 Millionen, also gerade einmal 8 Prozent zur Tilgung von Altschulden ver-wendet. Der Rest des Über-schusses fließt in den Investiti-ons- und NachhaltigkeitsfondsSIWANA.In der Berliner Abendschauforderte der Vorstandsvorsit-zende des Bundes der Steuerzah-ler Berlin, Alexander Kraus, einestärkere Schuldentilgung undwies auf das niedrige Zinsniveauhin. Sollten die Zinsen wiedersteigen, komme wirklich ein gro-ßes Problem auf Berlin zu, soKraus. Selbst wenn Berlin jähr-lich eine Milliarde Euro tilgenwürde, müsse das das Land zweiGenerationen lang durchhalten,um wieder auf den Schuldan-stand der Nachwendezeit herun-ter zu kommen. Auch der Berliner Landesre-chungshof kritisiert in seinemaktuellen Bericht die Abkehr von

der ursprünglichen Tilgungsre-gelung. Die neu festgelegte Min-desttilgung in Höhe von 80Millionen Euro sei angesichts desSchuldenstandes von noch fast60 Milliarden Euro sehr gering.Mit der damit verbundenen jähr-lichen Zinslast von rund 1,4 Mil-liarden Euro bleibe die Finanz-lage trotz der gegenwärtig gün-stigen Rahmenbedingungen äu-ßerst angespannt. Im Hinblickauf die ab dem Jahr 2020 gel-tende Schuldenbremse bleibe esunerlässlich, den Konsolidie-rungskurs und den Schuldenab-bau konsequent fortzusetzen.Neben der Kritik an der gerin-gen Schuldentilgung fordert derRechnungshof auch die Veranke-rung einer Schuldenregel im Landesrecht. Seit Langem fordertder Bund der Steuerzahler eineSchuldenbremse auch auf denLänderebenen. Noch vor kurzemhatte auch die Berliner Opposi-tion einen Antrag auf die Auf-nahme einer Schuldenbremse in die Landesverfassung im Abgeordnetenhaus gestellt (wirberichteten in der Juni-Ausgabe).Dieser ist allerdings auf deutlicheAblehnung gestoßen. Auch derRechnungshof spricht sich in seinem aktuellen Bericht er-neut für die Implementierungeiner Schuldenbremse in die Berliner Verfassung aus. Nahe-zu alle Bundesländer hätten in-zwischen eine Schuldenregel inihrer Verfassung und/oder derHaushaltsordnung. Dort - undauch in Berlin - schärfe die Schul-denregel auf Landesebene dasBewusstsein der politisch Ve-rant- wortlichen und auch derBürgerinnen und Bürger, dasskonjunkturell guten Zeiten die

Finanzierungsmöglichkeiten be-grenzt sind um nachfolgende Generationen nicht unverhältnis-mäßig zu belasten. Zudem sei die Verankerung der Schulden-regel Voraussetzung dafür, dassderen Einhaltung, bzw. das Vorliegen von Umgehungstatbe-ständen durch das Verfassungs-gericht des Landes Berlin geklärtwerden kann.Berlins Finanzsenator Kollatz-Ahnen hat sich mittlerweile für die gesetzliche Verankerung

der Schuldenbremse in Berlin ab dem Jahr 2020 ausgespro-chen. Da in einem Gesetz Ver-fahren detaillierter gefasstwerden können, sei dieser Wegfür Ihn sinnvoller als die Schul-denbremse in die Verfassung zu übernehmen. Infrage kämefür ihn dafür die Berliner Lan-deshaushaltsordnung. Die ge-setzliche Verankerung solle biszur Verabschiedung des näch-sten Haushaltes passieren, so derFinanzsenator. 

Schuldentilgung wird weniger wichtig
Senat präsentiert Entwurf des Haushaltsplans 2018/2019

Der Berliner Senat hat die Eckwerte für den kommenden Doppelhaus-
halt 2018/19 beschlossen. Finanzsenator Kollatz-Ahnen (SPD) plant in
den kommenden Jahren mehr Geld auszugeben. Das Ziel Schulden zu
tilgen wird jedoch wieder zweitrangig.

I

Kernpunkte des Haushaltsentwurfs

Sanierung, Instandsetzung und der Neubau von Schulen, rund 504 Mio. € in 2018 und rund 570 Mio. € in 2019Zuschüsse an die Universitäten und Hochschulen werden von aktuell 1,23 Mrd. € auf 1,281Mrd. € in 2018 und 1,332 Mrd. € in 2019 erhöhtRadverkehr wird ausgebaut,  SIWANA- Mittel in Höhe von 66 Mio. € werden um weitere 35,7 Mio. € in nächsten zwei Jahren erhöhtInvestitionen in den Weiterbau der S-Bahnlinie 21 zum Hauptbahnhof, die Fertigstellung derU-Bahnlinie 5 und Schaffung mehrerer neuer Straßenbahnlinienabschnitte; für Zentralen Om-nibus- bahnhof werden Mittel i.H.v. 8 Mio. € für 2018 und 2,2 Mio. € im Jahr 2019 eingeplantZuschüsse an Berliner Bäderbetriebe steigen um 9 Mio. € 260 Mio. € in beiden Jahren für Einstieg in eine erhöhte pauschale Krankenhausförderung Sanierung des Vivantes-Klinikums NeuköllnMasterplan Integration und Sicherheit wird mit 60 Mio. € jährlich ausgestattet Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten erhält in 2018 rund 678 Mio. € und 727 Mio. € imJahr 2019 für Unterbringung und Versorgung von GeflüchtetenProgrammvolumen des Wohnungsneubaufonds wird auf 3.500 Wohneinheiten in 2018 und4.000 Wohnungseinheiten im Jahr 2019 ausgeweitetPreis des Berlin-Ticket S bleibt stabil bei 27,50 € pro Monat, Kosten: 70 Mio. €  Sanierung und Ertüchtigung des Messegeländes wird begonnen

Der Vorsitzende,  Alexander Kraus, äußert sich in der 
rbb Abendschau zum Entwurf des Haushaltsplans 2018/2019.
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Die diesjährige Mitgliederver-
sammlung des Bundes der Steuer-
zahler Berlin e.V.  fand am 13.
September 2017 in den Gewerbe-
höfen in der Charlottenburger
Helmholtzstraße statt. urch die Sitzung führte derVerwaltungsratsvorsitzen-de Rechtsanwalt und NotarChristian Petrenz. Den Geschäfts-bericht stellte der Vorstandsvor-sitzende des Berliner Landes-verbandes, Alexander Kraus, vor.Die Mitgliederversammlung ge-nehmigte die Jahresrechnung2016 und erteilte Vorstand undVerwaltungsrat die Entlastung fürdas abgelaufene Jahr. BdSt-Präsi-dent Reiner Holznagel stellte perVideoübertragung zugeschaltet-

die aktuellen Positionen des Bun-desverbandes zu den Anträgender Mitglieder Matthias Kießlingund Karl Heinz Prehm dar. DieAnträge, dass sich der BdSt nichtmehr für eine Abschaffung derLuftverkehrssteuer und der Ener-gie- und Mehrwertsteuerbefrei-ung für Kerosin einsetzen soll,erteilte die Versammlung mehr-heitlich eine Absage. Beschlossenwurde aber die Einsetzung vonAusschüssen beim BdSt-Berlin,die die Forderung nach einemAmtsankläger voranbringen undstrafrechtlich relevante Verstößeführender Politiker im Zusam-menhang mit dem BER aufklärensollen. Der Vorstand lädt interes-sierte Mitglieder zu einer ehren-amtlichen Mitarbeit herzlich ein.  

Vorstand und Verwaltungsrat entlastet
Mitgliederversammlung 2017

D

Haushaltsreferent Steffen Bernitz, 
Präsident Reiner Holznagel per Video-
schalte, Verwaltungsratsvorsitzender

Christian Petrenz und Vorstandsvorsit-
zender Alexander Kraus (v.l.n.r.)

chnell, aber auch unge-wöhnlich barsch im Ton,antwortete der Parlamen-tarische Geschäftsführer derSPD-Fraktion, Torsten Schnei-der. Er schrieb  von einer abwe-gigen Unterstellung und unge-heuerlichen Diffamierung, er seientsetzt, die SPD-Fraktion werdesich weder einschüchtern nochbehindern lassen. Es handle sichum einen erneuten tendenziösenVersuch, das Parlament mundtotzu machen. Steuerzahlerbundund AfD Hand in Hand gegen Gesetz und Rechtsprechung,schrieb Schneider. Davon bekamauch die B.Z. Wind und titelte:

„Landet die SPD-Fraktion mitihrer Tegel-Werbung vor Ge-richt?“. Die B.Z. schrieb von „ca.50.000 Exemplaren“ der Post-karte. Fraktionen dürfen nach demFraktionsgesetz grundsätzlich „(…) während der Dauer der ge-samten Wahlperiode in eigenerredaktioneller Verantwortungund unter inhaltlichem Bezug zuihrer Arbeit und Aufgabenstel-lung die Öffentlichkeit unterrich-ten.“ Außerdem dürfen nach demAbstimmungsgesetz „(…) der Se-nat und das Abgeordnetenhausihre Haltung zu (…) einem Volks-entscheid unter Beachtung des

Gebots der Sachlichkeit geltendmachen. Dies schließt den Ein-satz angemessener öffentlicherMittel ein.“ Die TXL-Postkarte der SPD-Fraktion mit der Aufforderungfür ein Nein beim Volksentscheidgreift nach Ansicht des Bundesder Steuerzahler Berlin aller-dings in lenkender und parteier-greifender Weise in dieöffentliche Meinungsbildung zu-gunsten von SPD-Parteipositio-nen ein und überschreitet damitbereits die Grenze zulässiger Öf-fentlichkeitsarbeit der Fraktion.Außerdem dürfen Drucksachenzur Öffentlichkeitsarbeit derFraktionen nicht für die Partei-werbung eingesetzt werden undsollten einen entsprechendenAufdruck enthalten, der auf derTXL-Postkarte fehlt. Vielleicht istdie Karte daher auch auf einemSPD-Bundestagswahlkampf-stand aufgetaucht. Ein klarerVerstoß, meint der Bund derSteuerzahler!

Postkarte der SPD-Fraktion zum Volksentscheid
Unzulässige Parteiwerbung oder Öffentlichkeitsarbeit?

Kurz vor dem Volksentscheid zur Offenhaltung des Flughafens Tegel
stellte die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus eine Postkarte
mit dem Titel „Weil wir Berlin lieben: TXL schließen!“ vor. Der Bund
der Steuerzahler Berlin fragte auf Facebook nach, ob diese Postkar-
ten von der Fraktion verschickt werden sowie nach Auflage und Kosten.
Begründet wurde diese Anfrage mit der Fragestellung, ob hier nicht
ein Verstoß gegen die Grundsätze der Parteienfinanzierung vorliegen
könnte. Denn die Meinungsbildung im Volk wäre klar Aufgabe der Par-
tei und keine Öffentlichkeitsarbeit der Fraktion, schrieb der BdSt.
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Schon vor Baubeginn teurer
Baukosten für neue Fußgängerbrücke
in der „Europacity“ explodieren

Nördlich des Berliner Hauptbahnhofs entsteht
das neue Stadtquartier „Europacity“. Das
Land Berlin hat sich vertraglich dazu ver-
pflichtet, eine Fußgängerbrücke über den Ber-
lin-Spandauer-Schifffahrtskanal zu errichten.
Bereits vor Baubeginn zeichnet sich ab, dass
die Baukosten gegenüber der ursprünglichen
Kostenschätzung aus dem Wettbewerb um
rund eine Million Euro steigen werden. Das Gebiet nördlich des Berliner Hauptbahn-hofs war jahrzehntelang ein „Niemandsland“zwischen Ost und West. Heute entsteht aufdem rund 40 Hektar großen Areal mit demneuen Quartier „Europacity“ eines der zen-tralen Entwicklungsgebiete der Stadt. In einem städtebaulichen Rahmenvertraghat sich 2011 das Land Berlin dazu ver-pflichtet, u. a. eine Fuß- und Radwegbrückeüber den Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanalzu bauen. Im Jahr 2014 fand daher ein Reali-sierungswettbewerb für den Bau der Brückestatt. Der Sieger des Wettbewerbs wurdeauch mit der weiteren Planung beauftragt. Die Stahlbrücke mit der auffällig orna-mentierten Brüstung soll ab Dezember 2018ein wichtiges Element der touristischen In-frastruktur zur Verbindung der ehemals ge-teilten Stadtteile Moabit und Mitte bilden.Allerdings geht der Berliner Senat mittler-weile davon aus, dass die bisher auf Basis desWettbewerbs geschätzten Baukosten von1.870.000 Euro nicht ausreichen werden. Be-reits vor Baubeginn plant er mit Gesamtko-sten von 2.889.404 Euro. Laut Senat resultieren die Mehrkosten„ausschließlich aus technisch notwendigenÄnderungen“ im Zuge des Planungsfort-schritts sowie auf „Anpassungen aufgrundder aktuellen Baupreisentwicklung.“ Im Rah-men der vertiefenden Planung sei lediglichder Wettbewerbsentwurf umgesetzt worden.Gegenüber dem Bedarfsprogramm gebe es„daher keine inhaltlich-konzeptionellen Ab-weichungen.“Ein Bericht des Senats zeigt allerdings,dass die Kostenschätzung in den Wettbe-werbsunterlagen viele Positionen offenbarnicht ausreichend berücksichtigt. So fehlte 

z. B. die Position Schwingungsdämpfer, weilim Wettbewerb die Schwingungsanfälligkeitnicht geprüft worden war. Der Aufwand fürdie architektonische Gestaltung der Trep-penanlage und der Brückenwiderlagerwurde nicht ausreichend berücksichtigt. Fürdas Stahlgeländer wurde zu wenig Materialveranschlagt und der Aufwand für das Aus-schneiden der Ornamente unterschätzt. DieErhöhung der Baukosten führt wiederum zueiner Erhöhung der Kosten für Planung, Bau-überwachung und den statischen Prüfer. Eine Erklärung für diese Arglosigkeitkönnte sein, dass diese Baumaßnahme alsGemeinschaftsaufgabe zu 90 Prozent ausdem Bund-Länder-Förderprogramm „Ver-besserung der regionalen Wirtschaftsstruk-tur“ finanziert wird und nur zehn Prozentvom Investor getragen werden.
Wenn Buchstaben und Wörter einfach
verschwinden

IT-Chaos in der Berliner Verwaltung

Seit 2007 beabsichtigt der Berliner Senat, in
der Justiz ein Softwaresystem aus den Neun-
zigerjahren abzulösen. Aber selbst 2017 sieht
sich die Verwaltung bei der Einführung des
Nachfolgesystems deutlich im Hintertreffen.
Zwischenzeitlich mussten die Mitarbeiter mit
massiven IT-Problemen kämpfen. Die Kosten
für die Probleme kann der Senat noch nicht
beziffern.Bereits im Jahr 2007 hatte die Berliner Se-natsverwaltung für Justiz die strategischeEntscheidung getroffen, in der ordentlichenGerichtsbarkeit – also den Zivil- und Strafge-richten – nicht weiter mit einer Softwareei-genentwicklung von Mitte der Neun-zigerjahre zu arbeiten und die Weiterent-wicklung einzustellen. 2009 erklärte der Ju-stizsenat dann den Beitritt zu dem SystemforumSTAR, das mittlerweile in zehn Bun-desländern genutzt wird. Seit 2011 soll eine Fachgruppe dieses Ver-fahren auf die Berliner Verhältnisse anpas-sen und seine Einführung steuern. Aberselbst im März 2017 hieß es vom Justizsenatnoch, dass man deutlich im Hintertreffen seiund es noch keinen Zeitplan für die Einfüh-rung von forumSTAR gebe. Eine schnellst-mögliche Realisierung sei geplant. Als

Termin wurde Sommer 2019 genannt. Dem Abgeordnetenhaus berichtete der Ju-stizsenat, dass die Akzeptanz von forum-STAR in der ordentlichen Gerichtsbarkeit inallen Laufbahnen gespalten sei. Noch 2016hatte der Senat massive Probleme bei Com-puterarbeitsplätzen von Richtern und Justiz-beschäftigten eingeräumt. Buchstaben undWörter seien auf dem Bildschirm ver-schwunden, Dokumente konnten nicht kor-rekt ausgedruckt werden, und es sei zuplötzlichen Systemabstürzen gekommen.Nach Ansicht des Justizsenats gebe es aberauch Anhänger des Systems, weil das Ver-fahren enorm viel biete. Es stelle aber auchsehr viel höhere Anforderungen an den An-wender. Unterdessen hatten sich Beschäftig-tenvertretungen gegen die Einführung vonforumSTAR-Modulen an verschiedenen Ge-richten ausgesprochen. Als Ursache für dieInkompatibilität von forumSTAR nennt derSenat Probleme mit der komplexen Netz-werk- und Serverinfrastruktur. Damals warforumSTAR erst an 300 Arbeitsplätzen ein-gesetzt. Insgesamt hat die ordentliche Ge-richtsbarkeit in Berlin 6.500 Mitarbeiter.Zwischenzeitlich wird noch flächendek-kend mit der Software-Eigenentwicklung ausden Neunzigerjahren gearbeitet, die mit demTextverarbeitungsprogramm Word 95 ver-bunden ist. Die Kosten für die Probleme beider Umstellung kann der Justizsenat nochnicht beziffern.

Schwarzbuch 2017/18
Die Berliner Fälle

Am 5. Oktober 2017 ist das aktuelle Schwarzbuch des
Bundes der Steuerzahler veröffentlicht worden. Darin
präsentiert der Verein erneut zahlreiche Beispiele von
Steuergeldverschwendung. Die Berliner Fälle stellen
wie Ihnen an dieser Stelle einmal vor.
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Neues von der Fußverkehrsstrategie
Bordsteinabsenkungen für barrierefreien
Zutritt zu Trampelpfaden

Im Rahmen der Fußverkehrsstrategie „Bar-
rierefreie öffentliche Räume“ des Berliner
Senats hat der Bezirk Marzahn-Hellersdorf
2016 an vier Kreuzungen für gut 20.000
Euro Bordsteinabsenkungen pflastern las-
sen. Gehbehinderte können sich nun über
einen barrierefreien Zugang zu den Kreu-
zungsecken freuen. Viel weiter kommen sie
allerdings nicht, denn statt Gehwegen gibt
es unbefestigte Trampelpfade.Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf gibt den An-teil an sanierungsbedürftigen Abschnittenseiner Gehwege mit 80 Prozent an. Für zehnProzent davon sei sogar eine komplette Er-neuerung notwendig. In der PilgramerStraße gibt es über ganze Abschnitte hinwegsogar überhaupt keine befestigten Gehwege.Seit letztem Jahr können sich dort Gehbehin-derte aber zumindest schon einmal über bar-rierefreie Zugänge zu neu gepflastertenEckflächen an den vier Kreuzungen zur Bü-

tower Straße, Ledebourstraße, Ahornalleeund Kastanienallee freuen. Erst nach mehrfachem Nachfassen undzwanzig Wochen Wartezeit gab es vom Be-zirksamt die Auskunft, dass sich die Gesamt-kosten für die vier Kreuzungsbereiche auf20.150,85 Euro belaufen. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung seibeim Bezirksamt jedoch nicht durchgeführtworden, dafür aber sehr wahrscheinlich beider zuständigen Senatsverwaltung, hieß es inder Aktenauskunft. „Sollte sich nach einerdurchgeführten Wirtschaftlichkeitsuntersu-chung auf Bezirksebene herausstellen, dasses nicht wirtschaftlich sein sollte, solch einBordabsenkungsprogramm durchzuführen,würde der Senat nur ein sehr begrenztes Ver-ständnis angesichts diverser nicht abgesenk-ter Borde und äußerst geringem eigenenbezirklichen Finanzspielraum zeigen“, wurdevom Bezirksamt erklärt. Zudem sei es inef-fektiv, unwirtschaftlich und unangemessen,wenn für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungenenorme Arbeitsstunden bei einem vom Senatfinanzierten Programm gebunden werden.Da die ursprüngliche Idee zu dem Bordstein-absenkungsprogramm beim Senat gelegen

habe, könne man von einer „globalen Wirt-schaftlichkeitsuntersuchung“ ausgehen. DerBezirk halte die Baumaßnahme für notwen-dig und legitim, wenn dafür vom Senat extraein Programm aufgelegt werde.Immerhin kündigte das Bezirksamt an, zu-gunsten einer neuen Kita noch 2017 an dereinen EckePilgramer/Bütower Straße aufeiner Straßenseite den Gehweg bis zur näch-sten Querstraße zu befestigen. An den ande-ren Kreuzungsecken wird man wohlweiterhin auf unbefestigten Trampelpfadenunterwegs sein müssen.

Teurer Schutz vor gefräßigen 
Langohren
Historischer Luxuszaun gegen Kaninchen
im Berliner Tiergarten

Auf der denkmalgeschützten Luiseninsel im
Großen Tiergarten schützt das Bezirksamt von
Berlin-Mitte seit Juni 2017 seine Blumenbeete
mit einem Zaun der Luxusklasse vor wildle-
benden Kaninchen. Die fast 64.000 Euro teure
Einfriedung sollte sich dabei nicht nur ins hi-
storische Bild einfügen, sondern auch noch
besonders engmaschig sein, um ein Durch-
schlüpfen der gefräßigen Langohren zu ver-
hindern.Der Große Tiergarten ist die älteste und mitrund 200 Hektar auch die größte öffentlicheParkanlage Berlins. Aufgrund seiner heraus-ragenden historischen und gartenkünstleri-schen Bedeutung ist er seit 1991 alsGartendenkmal geschützt. Als gartenge-schichtlich besonders bedeutsamer Parkteilgilt die Luiseninsel mit ihrer besonders an-spruchsvollen Bepflanzung. Laut Bezirksamt Mitte kam es in den letz-ten Jahren verstärkt zu Schäden durch Besu-cher, Hunde und „Verbiss durch im Parkwildlebende Kaninchen“. Gemeinsam mitdem Landesdenkmalamt habe man sichdaher 2016 für „einen der Zeit der Anlage zu-ordenbaren Zaun“ zum Schutz der Bepflan-zung entschieden. An einem provisorischenHolzzaun aus dem Jahr 2013 seien immerwieder Schäden zu beseitigen und 2016sogar ganze Abschnitte zu erneuern gewe-sen.Um dort die Blumenbeete vor gefräßigenKaninchen zu schützen, wurde deswegen

kurzerhand ein sogenannter Lenné-Zaun ausSchuppengeflecht nach historischem Vorbildentwickelt. Der Zaun musste sich nicht nuroptisch ins historische Bild des Parks einfü-gen, sondern auch noch besonders engma-schig geflochten sein, um das Durchschlüpfenvon den zu Hunderten im Park wildlebendenKaninchen zu verhindern. Gekostet hat die110 Meter lange und 80 Zentimeter hoheEinzäunung der Beete 63.974,40 Euro; dasentspricht gut 581 Euro pro laufendemMeter. Erstaunlich ist, wie schnell der Schutz derBlumenbeete mit diesem Luxuszaun reali-siert werden konnte. Seit 2014 wurde näm-lich im gleichen Bezirk um die Einzäunungdes Französischen Gymnasiums gerungen,um die Schüler vor benutzten Kondomen undSpritzen zu schützen, die vom benachbartenStraßenstrich auf dem Schulgelände landen.Auch hier hatte der Denkmalschutz einenkostspieligen Zaun aus Schuppengeflecht zurAuflage gemacht. Gebaut wurde dort im Som-mer 2017 schließlich ein einfacher Zaun.

Schön wie wir
Bezirksamt verstärkt Öffentlichkeits-
arbeit vor Wahlen

In Berlin versucht das Bezirksamt Neukölln
seit Februar 2016 seine Bürger mit der Kam-
pagne „Schön wie wir“ dazu zu erziehen, Müll
nicht einfach auf die Straße zu kippen. Trotz
der mindestens 174.000 Euro teuren Kampa-
gne war Neukölln 2016 Spitzenreiter bei ille-
galen Müllablagerungen. Der Bezirksbürger-
meisterin dürfte das Medienecho im Jahr Ihrer
Wiederwahl allerdings nicht ganz ungelegen
gekommen sein.Die Bundeshauptstadt ist nicht gerade fürihre sauberen Straßen bekannt. Ganz beson-ders schmutzig geht es im Bezirk Neuköllnzu. Mit dem Ziel, dies zu ändern, lächelteinem seit Februar 2016 die Bezirksbürger-meisterin von zahlreichen Motiven entgegen,bewaffnet mit einem gelben Besen mit pink-farbenen Borsten. Die alte und neue Chefindes Bezirksamts ist das Gesicht der Sauber-keitskampagne „Schön wie wir – für ein le-benswertes Neukölln“. Ihre Botschaft imKampf gegen die Vermüllung lautet: „Siemüssen verinnerlichen, dass es nicht in Ord-nung ist, seinen Müll einfach auf die Straßeoder in den Park zu kippen.“ Die Politikerinposierte für die Kampagne mit Kindern, Se-nioren, Migranten und immer wieder auchmit Parteikollegen. Sie vermittelt dabei inden Monaten vor ihrer Wiederwahl das Bildeiner volksnahen Politikerin, die sich auchnicht zu fein dafür ist, einmal selbst denBesen zu schwingen. Auf Anfrage listete das Bezirksamt demBund der Steuerzahler Kosten für die Kam-
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pagne bis Ende 2017 von mindestens174.094,67 Euro auf. Rund 80.000 Euro entfal-len davon auf den Zeitraum bis zur Wieder-wahl der Bezirksbürgermeisterin im Oktober2016. Der Löwenanteil davon ging für Agen-turleistungen, der Rest für Buttons, TausendeFlyer, Postkarten und Aufkleber, den Foto-grafen, Turnbeutel, Catering und die besag-ten gelb-pinken Besen drauf. Nicht in der Aus-gabenliste zu finden sind zudem HundertePlakate, die ein Stadtmöblierer aufhängte. Der Erfolg ließ aber zumindest noch 2016auf sich warten. Mit 11.520 Fällen entfielenfast 45 Prozent aller in Berlin gemeldeten il-legalen Sperrmüllablagerungen allein aufNeukölln. Mit den 8.778 Kubikmetern illega-len Abfall hätte man immerhin dreieinhalbolympische Schwimmbecken füllen können.Zumindest medial war die Kampagne aberein voller Erfolg. In der Presse wurde um-fangreich über die besenschwingende Bür-germeisterin berichtet. Immerhin zugutehalten kann man der Be-zirksbürgermeisterin, dass sie versucht hat,Sponsoren aus der Wirtschaft an Bord zuholen. Bis Juni 2017 konnte uns die Verwal-tung – neben diversen Sachleistungen – ins-gesamt 44.000 Euro an vertraglich fixiertenEinnahmen auflisten. Damit dürften aber dieim Bezirkshaushalt 2016 und 2017 einge-stellten 50.000 Euro für diese Aufgabenstel-lung und weiteren 10.000 Euro vomUmweltamt aus zweckgebundenen Einnah-men nicht ganz ausreichen.

Großer Käse, aus dem gelernt wurde
Umdenken in Berlin bei Begegnungszone
Maaßenstraße

Im letzten Schwarzbuch war die Begegnungs-
zone in der Schöneberger Maaßenstraße als
Modellprojekt im Rahmen der Fußverkehrs-
strategie des Berliner Senats kritisiert wor-
den. Der  mindestens 835.000 Euro teure
Straßenumbau sollte die Aufenthaltsqualität
von Fußgängern verbessern, war aber auf
wenig Zustimmung bei Anwohnern und Gewer-
betreibenden gestoßen. Nach einem Macht-
wort des Regierenden Bürgermeisters
scheinen weitere Begegnungszonen jetzt vom
Tisch zu sein. Die erste von ursprünglich drei in Berlin ge-planten Begegnungszonen wurde im Oktober2015 in der Schöneberger Maaßenstraße 

fertiggestellt. Das Modellprojekt gehört zuder be- reits 2011 vom Senat beschlossenenFußverkehrsstrategie. Das Zufußgehen sollteeinfacher und sicherer und die Aufenthalts-qualität verbessert werden. Die unterschied-lichen Verkehrsteilnehmer sollten ver-träglich miteinander auskommen; gegensei-tige Rücksichtnahme sollte aber nicht vonoben angeordnet werden. Die Maaßenstraße wurde dafür mit über50 knallbunt bemalten Betonwürfeln ver-engt, das Parken verboten und der Radver-kehr auf die Fahrbahn verlagert. Auf den neuentstandenen Aufenthaltsflächen laden stäh-lerne Sitzbänke zum Verweilen ein.Die Begegnungszone kommt allerdingsnicht bei allen Anrainern gut an. Händler undGastronomen klagen wegen fehlender Park-möglichkeiten und verkleinerter Ausschank-flächen über Umsatzeinbußen. Anwohnerbeschweren sich über Lärm und Müll durchnächtliche Saufgelage. Trotz der 2016 vonder Senatsverwaltung für Stadtentwicklungim Rahmen einer Aktenauskunft genanntenvorläufigen Gesamtkosten von 835.384 Euronutzen tatsächlich nur wenige Passanten dieaufgestellten Bänke.Der Bund der Steuerzahler hält die Begeg-nungszone zudem für gefährlich, weil sich

Radfahrer die schmale Fahrbahn mit Autosund Lastwagen teilen müssen. Das Bundes-verkehrsministerium hatte bereits 2010 Be-denken zur Verkehrssicherheit beiBegegnungszonen geäußert und sich gegenihre Aufnahme in die Straßenverkehrsord-nung ausgesprochen.   Der Regierende Bürgermeister von Berlinhat nun im April 2017 zur„Begegnungs-zone Maaßenstraße“ ein Machtwort gespro-chen: „Das war gut, dass es dieses Pilot-projekt gab, weil es jetzt an anderen Stellennicht mehr gemacht wird. (...) Das ist so großer Käse, dass daraus gelernt wurde.“ Diezuständige Senatsverwaltung teilte demBund der Steuerzahler zu den beiden weiteren Begegnungs- zonen anschließendmit, dass die Überlegungen und Planun-gen zur Bergmannstraße noch nicht abge-schlossen seien und die Planungen beimCheckpoint Charlie momentan nicht weiterverfolgt werden. Damit sollten die dort geplanten Begegnungszonennun hoffentlichvom Tisch sein, denn der Bezirk gibt den Anteil seiner sanierungsbedürftigen Geh-wege mit 50 Prozent an. In den Haushalts-jahren 2015 bis 2017 waren insgesamt 4,86 Millionen Euro für Begegnungszoneneingestellt. 
Eigentor im Spaßbad
Steilvorlage für Rückübertragung des
Sport- und Erholungszentrums

Im Jahr 2003 hatte der Berliner Senat den
Verkauf des Sport- und Erholungszentrums
(SEZ) für einen symbolischen Euro beschlos-
sen und in einer Pressemitteilung angekün-
digt, dass „die Schwimmhalle zu einem
modernen, familienfreundlichen Spaßbad um-
gebaut“ werde. In früheren Schwarzbüchern
war dieses Immobiliengeschäft mehrfach kri-
tisiert worden. Eine erfolglose Unterlas-
sungsklage gegen den Bund der Steuerzahler
lieferte nun die Steilvorlage für die Rück-
übertragung des fast fünf Hektar großen Fi-
letgrundstücks an das Land Berlin. In einer Pressemitteilung zum Verkauf desSEZ hatte der Berliner Senat im Juli 2003 mit-geteilt, er habe „die Vergabe des SEZ an einefeste Zusage des Investors für eine Wieder-eröffnung des Schwimmbereiches geknüpft.“Innerhalb eines vertraglich abgestimmtenZeitraums von maximal fünf Jahren werde„die Schwimmhalle zu einem modernen, fa-milienfreundlichen Spaßbad umgebaut.“ Gegenüber dem Abgeordnetenhaus er-klärte der Senat später, dass die Wiederauf-nahme des Badebetriebs vertraglichvereinbart sei und sich der Eigentümer desSEZ verpflichtet habe, u.a. ein Hallenbad an-zubieten. Für den Fall, dass der Käufer gegenbestimmte kaufvertraglich vereinbarte Ver-pflichtungen verstoße, könne das Land Ber-lin den Wiederkauf des Grundstücksausüben. Im Jahr 2010 wurde vom Senatdann eingeräumt, dass im SEZ kein Hallen-

bad im baurechtlichen Sinne betriebenwerde. Trotzdem vertrat der Senat die An-sicht, dass der Käufer seine vertraglichenVerpflichtungen erfüllt habe und eine Rück-übertragung an das Land Berlin nicht ange-zeigt sei.Der Bund der Steuerzahler ließ jahrelangnicht locker und wurde 2015 von dem Inve-stor auf Unterlassung der Behauptung ver-klagt, es gebe im Zusammenhang mit demKauf eine Bedingung, wonach er das SEZ „inein modernes, familienfreundliches Spaß-bad“ umzubauen habe. Das Berliner Landge-richt wies die Klage ab. Es sei unstreitig alsBedingung vereinbart gewesen, dass derKäufer einen Hallenbadbetrieb wieder auf-nehme. Es mache keinen relevanten Unter-schied, ob es sich bei der nicht erfülltenBedingung um den Betrieb eines Spaß- oderHallenbadbetriebes handle. Mit Hallenbad-betrieb könne auch ein Spaßbad gemeintsein. Im Dezember 2016 wies auch die zweiteInstanz die Klage zurück. Die beanstandeteÄußerung sei rechtmäßig gewesen. Der Bundder Steuerzahler habe in Wahrnehmung be-rechtigter Interessen gehandelt.Für den Investor hat sich die Unterlas-sungsklage gegen den BdSt als Eigentor er-wiesen. Der Senat hat die Urteilsbegründungzum Anlass genommen, die vertraglichenVerpflichtungen nochmals zu prüfen undverkündete dann die Auffassung, dass der In-vestor „Zusagen übernommen hat, die er an-schließend nicht erfüllt hat.“ Das Land habefrüher eine andere Position vertreten, diesich als falsch herausgestellt habe.  Derzeitklagt das Land Berlin auf Rückübertragungdes SEZ-Grundstücks.
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m Zusammenhang mit denbarrierefreien Gehwegabsen-kungen an Kreuzungsecken inMarzahn-Hellersdorf, an denenes teils überhaupt gar keine Geh-wege gibt, haben wir darauf hin-gewiesen, dass im Bezirk 80Prozent der Gehwegflächen sa-nierungsbedürftig sind. Offenbartut sich jetzt auch hier etwas.Während wir im Schwarzbuchaufgrund der Aktenauskunft desBezirksamtes zunächst nur voneinem einzigen neuen Gehwegberichten konnten, der noch2017 gebaut werden sollte, lesenwir jetzt im „Berliner Abend-blatt“ vom Stadtrat, dass – zwarerst 2018 – sogar Gehwege, alsomehrere, gebaut werden sollen.Na bitte, geht doch! Allerdingssind die anderen Kreuzungsek-ken damit noch nicht ange-schlossen. Reagiert hat auch die Bezirks-

bürgermeisterin von Neukölln,die in der „Berliner Woche“ dieSchwarzbuch-Kritik an IhrerAnti-Müll-Kampagne entschie-den zurückgewiesen hat unddem Bund der Steuerzahler „po-litische Stimmungsmache“ unddie bewusst falsche Wiedergabevon Angaben vorwirft. Ihre ver-meintliche Richtigstellung ist al-lerdings ebenso diffus und

irreführend, wie die zuvor an unserfolgte Aktenauskunft. Abgese-hen davon, dass sich die Neuköll-ner Müllsünder offenbar auchnach fast zwei Jahren Anti-Müll-Kampagne nicht vom Motiv derbesenschwingenden Bürgermei-sterin beeindrucken lassen, istsie auf den großen Vorwurf derverkappten Wahlkampfwerbungauf Steuerzahlerkosten leidernicht eingegangen. Sie wird ihreGründe haben.Mit den besten Grüßen
Ihr 
Alexander Kraus
Vorsitzender BdSt Berlin e.V.

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

In der letzten Ausgabe konnten Sie die Berliner Fälle im diesjährigen
Schwarzbuch nachlesen. Nachgelesen hat aber auch die Presse und so
umfangreich über unsere Schilderungen von Steuergeldverschwendung
berichtet, wie kaum jemals zuvor. Alle großen Zeitungen in Berlin
haben umfangreiche Artikel mit Bildern gebracht und unser Hauptan-
liegen so auch in diesem Jahr wieder wirkungsvoll in eine breite Öf-
fentlichkeit getragen. Beim Lesen unserer Beiträge werden Sie sicher
festgestellt haben, dass es nicht nur ausschließlich um den darge-
stellten Verschwendungsfall geht. Tatsächlich stellen wir die Ausgabe
immer auch in einen größeren Zusammenhang. 

I

Der Berliner BdSt-Vorsitzende er-
läuterte für die rbb-Abendschau
die Arbeit für das Schwarzbuch. 
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Pensionierungswelle schwappt über Berlin
Bis 2024 geht fast jeder Dritte öffentliche Bedienstete in den Ruhestand

Die Berliner Verwaltung ist überaltert. Dies
äußert sich nicht nur in hohen Krankenstän-
den, sondern auch darin, dass bis Ende 2024
rund 34.500 Beschäftigte altersbedingt aus
dem aktiven Landesdienst ausscheiden wer-
den. Besonders hart werden die Bezirke be-
troffen sein, bei denen rund 35 Prozent der
Beschäftigten den Ruhestand gehen. Wie der
Senat in einer wachsenden Stadt auf diese
Entwicklungen reagieren will, ist in seinem
Personalbedarfskonzept nachzulesen. m September 2016 hatten laut Senat dieBerliner Haupt- und Bezirksverwaltungenzusammen 115.967 Beschäftige, vondenen nach Vorausberechnungen bis ein-schließlich 2024 34.517 Beschäftigte alters-

bedingt ausscheiden werden. Dies entsprichtimmerhin 29,8 Prozent. Anteilig am stärksten betroffen sind dieBezirksverwaltungen. Von den dortigen22.418 Beschäftigten werden sich bis dahinsogar 35,2 Prozent in den Ruhestand verab-schieden. Von den Beschäftigten in der Hautverwaltung, also insbesondere den Se-natsverwaltungen, werden in dem Zeitraumzwar nur 29,5 Prozent ausscheiden, absolutsind das aber immerhin 26.630 Mitarbeiter,die ersetzt werden müssen. Allerdings sind es nicht nur Lehrer (-11.349), die bis Ende 2024 in den Ruhe-stand gehen werden. Absolut über 4.000Kräfte des Polizeivollzugsdienstes und 44,8 Prozent der Beschäftigten aus dem Be-

reich Bauen und Planen – absolut zwar nur1.272 Kräfte – wechseln in den Ruhestand. Inden Bezirken sieht es in einigen Verwal-tungsbereichen sogar noch düsterer aus. Während sich fast 30 Prozent der Beleg-schaft der Berliner Verwaltung in den kom-menden sechs Jahren in den Ruhestandverabschieden, verzeichnet die Hauptstadtgleichzeitig ein ungebrochenes Einwohner-wachstum. Zudem müsste der ruinöse öf-fentliche Gebäudebestand nicht nurumfassend renoviert, sondern sogar massivum neue Schulen und Kitas erweitert wer-den. Mehr als 40 Schulbauten müssenschnellstmöglich neu errichtet und hundertevon Schulen saniert, um- und ausgebaut wer-den.I
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s ist ein gut funktionieren-des Konzept. Die WallGmbH betreibt öffentlicheToiletten und das Land Berlinstellt im Gegenzug kostenfreieWerbeflächen an attraktivenStandorten zur Verfügung. Die-ses Konzept ist erprobt und hatsich bewährt und wurde von an-deren Städten wie Hamburg,Köln, Stockholm oder Paris ko-piert. Selbst US-Metropolen set-zen inzwischen auf diese Lösung. Bereits vor 25 Jahren wurde inBerlin Friedrichshain die erstebarrierefreie City-Toilette eröff-net - geräumig und nach jedemToilettengang automatisch gerei-nigt. Davor war alles ganz an-ders. Zu geringe finanzielle Mittelfür Pflege und Reinigung warender Grund für unsaubere undstinkende öffentliche Toiletten.Nun will der Berliner Senat dieWerberechte vom Toilettenbe-trieb trennen. Wohl auch, um dasvom Berliner Landesrechnungs-hof gerügte Kopplungsgeschäftzu beenden. Die Werbeflächen

wurden neu ausgeschrieben. DerSenat erhofft sich mehr Transpa-renz und gegebenenfalls Mehr-einnahmen. Für den Betrieb deröffentlichen Toiletten muss nunein neues Betreiberkonzept erar-beitet werden. Eine mögliche Option ist auchdie Gründung eines Landes-betriebes, der sich an einer kom-menden Ausschreibung beteili-gen könnte. 1993 hatte derBetrieb öffentlicher Toiletten,laut CDU-Fraktion im Abgeord-netenhaus, in Berlin Steuermittelvon 30 Millionen DM verschlun-gen, 250 Mitarbeiter der BSRwaren im Einsatz. Der Aufwandfür den Betrieb nach heutigemStand bleibe unklar. Beim Haupt-ausschuss hatte die CDU-Frak-tion beantragt, den Alleingangdes Senats bei der Neuvergabeder Außenwerbung zu stoppenund vorerst die Verträge mit denVertragspartnern zu verlängern.Dies wurde abgelehnt. Auch dieAfD hatte sich in einem Antragfür den Erhalt der City-Toiletten

stark gemacht, bzw. sich für dieFortführung der momentan an-gewandten Praxis ausgespro-chen, auch dies ohne Erfolg imHauptausschuss.Wie es nun weitergeht, ist bis-lang nicht sicher. Nach dem Aus-laufen der derzeitigen Verträgemüsste die Wall GmbH die Toi-letten abbauen oder an das LandBerlin verkaufen. Ob dies unter

dem Strich ein günstigeres Ge-schäft wird, bleibt abzuwarten.Über 20 Millionen Euro könnteder Kauf der vollautomatischenToiletten das Land Berlin kosten.Die Betriebskosten würden mitmindestens 7 Millionen Euro zuBuche schlagen. Diese Kostenmüssten die dann separat ausge-schriebenen Werbeeinnahmenerstmal decken.

Was wird aus dem Geschäft?
Ende 2018 läuft der Vetrag mit der Wall GmbH aus

Ziemlich übereilt hatte das Land Berlin den Vertrag über den Betrieb
der City Toiletten gekündigt. Der Betrieb von öffentlichen Toiletten
soll neu ausgeschrieben werden. Was mit den bestehenden Toiletten-
häuschen passieren soll, ist noch unklar.

E

Und auch die Infrastruktur muss dringendsaniert werden. Um Straßen, Gehwege undBrücken vor dem vollkommenen Ver- fall zu bewahren, müsste die Verwaltung Auf-tragsvolumina von mehreren MilliardenEuro koordinieren. Problematisch ist ausSicht des Bundes der Steuerzahler, dassschon seit mehreren Legislaturperioden die Landesregierungen darin versagt haben,in der Verwaltung Strukturen für ein profes-sionelles Instandhaltungsmanagement zuschaffen. Bereits in den vom Abgeordnetenhaus von Berlin gebilligten Richtlinien der Re-gierungspolitik hatte der Senat im Januar ein Personalbedarfskonzept für die Jahre bis 2025 angekündigt, „das auch die po-litischen Schwerpunktsetzungen und dieProduktivitätserhöhung einbezieht.“ DerPersonalbedarf der wachsenden Stadt Berlinwerde nicht nur auf der Grundlage der voraussichtlichen Altersfluktuation, sondernauch am Maßstab der prognostizierten 

Entwicklung der anfallenden Arbeitsauf-gaben unter Berücksichtigung der teilweisebestehenden Unterausstattung des öffentli-chen Dienstes ermittelt. Bürgerinnen-orientierung Vereinbarkeit von Beruf undFamilie, Gesundheitsmanagement, Gleich-stellung und Partizipation, interkulturelleÖffnung der Verwaltung, Diversity-Kom-petenz, mobiles Arbeiten, Wissensmanage-ment und die Zuwendung zur Motivation und Qualifizierung der Beschäftigten wer-den als wohlklingende Schlagworte ge-nannt. Die Erhaltung der angemessenen Arbeits-fähigkeit der Berliner Verwaltung und Gerichte setze Maßnahmen zur Verbesse-rung der Effizienz, die Einstellung von jähr-lich 5.000 bis 6.000 Quereinsteigern undNachwuchskräften auch mit Migrations-hintergrund voraus. Mit der einheitlichen Arbeitgebermarke „Hauptstadt machen“ sollen die Möglichkeiten des E-Recruiting flächendeckend genutzt werden. Beset-

zungsverfahren sollen auf drei Monate ver-kürzt, die Zahl der Ausbildungsplätze um 20 Prozent erhöht und die Management- undLeadership-Kompetenzen der Führungs-kräfte um zukunfts-, gestaltungs- und kom-munikationsorientierte Faktoren erweitertwerden. Zusätzlich soll noch das Vergütungs-und Besoldungsniveau an die Bezahlung in anderen Bundesländern angepasst werden. Weiterhin hat sich der Senat in seinen Regierungsrichtlinien politische Schwer-punkte gesetzt. Besondere Anforderun-gen werden im Bereich der Digitalisierungund des E-Government gesehen, z.B. bei der Implementierung neuer Software-Verfahren wie beispielsweise für das Haus-halts-, Kassen- und Rechnungswesen. Erhebliche weitere Anstrengungen sieht derSenat in den kommenden Jahren auch in der Bildung, der Sicherheit, dem Bauen und Wohnen sowie dem Personalmanage-ment. 
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Milliarden an Außenständen nicht eingetrieben
Vor allem Steuerforderungen betroffen

Das Land Berlin hat immense Au-
ßenstände. Vor allem bei Steuer-
forderungen schafft die Haupt-
stadt es nicht, die Gelder einzu-
treiben. Aber auch bei einer hohen
Summe an verhängten Bußgeldern
hat die Innenverwaltung es aufge-
geben, mit dem Geld zu rechnen.n der jährlichen Haushalts-und Vermögensrechnung desLandes Berlin weist die Finanzverwaltung auch die nie-dergeschlagenen Forderungenaus. Sofern die Verwaltung nochdamit rechnet, dass die offe-nen Forderungen ganz oder teilweise noch zu einem spä-teren Zeitpunkt beglichen wer-den, werden die Ansprüche alsbefristete Niederschlagungen inder Statistik ausgewiesen. Im Ge-gensatz dazu gelten Forderungenals unbefristet uneinbringlich,wenn nicht mehr damit gerech-net wird, dass Schuldner ihreForderungen noch begleichenwerden, oder die Verwaltungsich nicht mehr in der Lage sieht,ihre Ansprüche weiterzuverfol-gen.Letzteres betrifft beispiels-weise die Bußgelder. Der Berli-ner Innenverwaltung fehlenganze 21 Millionen Euro an Buß-

geldern, bei denen die Vollstrek-kung als gescheitert angesehenwird. Die Innenverwaltung hataufgegeben, diese Gelder eintrei-ben zu wollen. Solche Fälle kön-nen beispielsweise nicht beglichene Strafzettel von Autofah-rern sein, deren Adresse nichtmehr stimmt oder die von Kon-taktbereichsbeamten im Rah-men der Vollstreckung besucht,aber nicht angetroffen wurden.In der Berliner Zeitung wird derSprecher der Gewerkschaft derPolizei, Benjamin Jendro, zitiert,der den Sachverhalt auf den Per-sonalmangel bei der Polizei zu-rückführt. Oft lohne der Aufwandnicht mehr, einen 10-Euro-Straf-zettel einzutreiben.In ganz anderen Dimensionenbewegen sich die offenen Forde-rungen bei der Finanzverwal-tung. 62 Millionen Euro anoffenen Steuerforderungen gel-ten als dauerhaft uneinbringlich.Ganze 1,9 Milliarden Euro sindvon der Senatsverwaltung befri-stet niedergeschlagen worden.Hierbei besteht zumindest einegewisse Wahrscheinlichkeit,dass die Steuerforderungen ir-gendwann doch noch bezahltwerden. Auch in den Bezirken gibt es

ähnliche Probleme. Die Statistikder Finanzverwaltung weist beispielsweise Unterhaltsvor-schüsse - also Unterhaltsleistun-gen, die die Bezirke für nichtzahlende Elternteile übernom-men haben - in Höhe von 8,4 Mil-lionen Euro aus, die nicht mehreingetrieben werden können.In einem Brief an den Haupt-ausschuss des Abgeordneten-hauses räumt die Finanz-verwaltung ein, dass es im Um-gang mit offenen Forderungen inBerlin keine einheitlichen Ver-

fahren und auch keine einheitli-che Software gibt. Das BerlinerForderungswesen ist zersplittertund wenig standardisiert. Eineim Jahr 2013 gegründete Ar-beitsgruppe hatte festgestellt,dass mindestens knapp 2.400Beschäftigte auf Bezirks- oderLandesebene im Forderungsma-nagement involviert sind. Wei-terhin nutzen gerade einmal 30Prozent der Verwaltung Statisti-ken und standardisierte Abfra-gen um Forderungen zu über-wachen.
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Fast zwei Milliarden Euro an
Steuerforderungen sind von der
Finanzverwaltung befristet nie-

dergeschlagen worden.

Berlins Bevölkerungszahl kleingerechnet?
Berlin und Hamburg klagen gegen die Ergebnisse der Volkszählung 2011

as Land Berlin wurde von der letztenVolkszählung benachteiligt, meint derBerliner Senat. Die Bevölkerungszahlmusste damals auf 3,3 Millionen Einwohnernach unten korrigiert werden. In der Folgeerhält Berlin pro Jahr 470 Millionen Euro ausdem Länderfinanzausgleich weniger. Für2011 und 2012 mussten rund 940 MillionenEuro zurückgezahlt werden. Gemeinsam mit Hamburg reichte Berlin imJahr 2015 Verfassungsklage ein. Die Städte

bemängeln die gewählte Erfassungsmethode,die große Städte benachteilige. Denn erst-mals wurde die im Rahmen der Volkszählungbis dahin angewendete Registerauswertungdurch eine mathematische Methode ergänzt.Neben der Auswertung von Daten aus denMelderegistern wurden nur zehn Prozent derBevölkerung direkt befragt. Diese Methodesei ungenau und benachteilege gerade großeStädte, da in Kommunen unter 10.000 Ein-wohnern die Schätzmethode nicht angewen-

det und nur die Register ausgewertet wur-den.Berlin bemängelt, dass das gewählte Stich-probenverfahren nicht gerichtlich überprüf-bar sei. Auf einen Eilantrag Berlins hin hattedas Bundesverfassungsgericht im Jahr 2015die Löschung der im Rahmen der Volkszäh-lung erhobenen Daten gestoppt. Denn wärendie Daten vernichtet worden, gäbe es für dieGemeinden keine Möglichkeit mehr, mögli-cherweise fehlerhafte Ergebnisse überprüfenzu lassen. Seit dem 24. Oktober wird nun in Karls-ruhe verhandelt. Eine Entscheidung des Gerichts wird erst in einigen Monaten er-wartet. 

Die Ergebnisse der letzten Volkszählung aus dem Jahr 2011 machen sich in Berlins Portemon-
naie bemerkbar. Um ganze 180.000 Einwohner wurde damals die Bevölkerung Berlins nach unten
korrigiert. Auch Hamburg ist betroffen. Beide Städte klagen vor dem Bundesverfassungsge-
richt gegen die Erhebungsmethode.

D
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Weiterhin hohe Steuereinnahmen 
Steuerschätzung lässt Finanzsenator auf weiteres Plus hoffen

ach den regionalisiertenErgebnissen der aktuellenSteuerschätzung kannBerlin im laufenden Jahr mit21,072 Milliarden Euro an Steu-ereinnahmen rechnen, das sind826 Millionen Euro mehr als imHaushaltsplan veranschlagt. Fürdie Jahre 2018 und 2019 erwar-ten die Steuerschätzer Einnah-men in Höhe von 21,698 und22,316 Milliarden Euro. Finanzsenator Kollatz-Ahnenspricht von einem guten Ergeb-nis und macht vor allem die gutekonjunkturelle Entwicklungdafür verantwortlich. Aufkom-mensmindernd wirke sich nachAngaben der Finanzverwaltungim nächsten Jahr die die ZweiteStufe der zum 1. Januar 2017 inKraft getretenen Einkommen-steuerentlastung aus, die ein hö-heres steuerliches Existenzmini-mum, die Anhebung des Kinder-

geldes und die Abmilderung derProgression beinhaltet. Im Zu-sammenhang mit der Übernahmevon Kosten für Asyl und Integra-tion fallen verschiedene Entla-stungen der Länder durch denBund ab dem nächsten Jahr weg.Diese Entlastungen sind über dasSteuersystem geregelt worden.Der Finanzsenator mahnt al-lerdings zu finanzpolitischerVorsicht, denn der Bund denkeüber Steuerentlastungen nach.Daher „ist die Politik in Berlin gutberaten, die prognostiziertenSteuermehreinnahmen ab 2019nicht im vollen Umfang für struk-turelle Mehrausgaben zu verpla-nen“, so der Finanzsenator ineiner Pressemitteilung. Solltendie prognostizierten Steuer-mehreinnahmen tatsächlich flie-ßen, könne man eigentlich spätergeplante Maßnahmen zeitlichvorziehen, so Kollatz-Ahnen.

Bis 2019 erhält das Land Ber-lin zudem noch Konsolidierungs-hilfen in Höhe von 80 MillionenEuro jährlich. Im Gegenzug dazuhat Berlin sich verpflichtet, seinstrukturelles Defizit bis 2020 aufNull zu reduzieren. Um sicherzu-stellen, dass dies auch gelingtund um ab 2020 auch die Schul-denbremse einzuhalten, will Ber-lin seinen Schuldentilgungsbe-trag anpassen. Im Jahr 2017 solldie Schuldentilgung daher deut-lich über dem festgelegten Min-destbetrag liegen. Der Finanz-senator hat daher vorgeschlagen,so wie in der Vergangenheit zuverfahren und vom Überschusshälftig in das SIWA-Sonderver-mögen zu zahlen und hälftig fürdie Schuldentilgung auszugeben.Der Bund der SteuerzahlerBerlin begrüßt den Vorschlagdes Finanzsenators. BdSt-Vor-stand Kraus hatte im SommerKritik an der zu gering festge-setzten Mindesttilgung in Höhevon 80 Millio- nen Euro, ange-sichts des immensen Schulden-berges in von knapp 60Milliarden Euro Schulden, geübt.
2016 2017 2018 2019

Ist Nachtrag Entwurf Entwurf

Haushalt 19.626 20.246 21.370 22.011

Steuerschätzung November 2017 19.626 21.072 21.698 22.316

Veränderung --- 826 328 304
Ergenbisse der November-Steuerschätzung; Quelle: Senatsverw. f. Finanzen Berlin

Berlins Finanzsenator Kollatz-Ahnen (SPD) kann mit weiter steigenden
Steuereinnahmen rechnen. Dies ist das Ergebnis des Arbeitskreises
Steuerschätzung, das Anfang November veröffentlich wurde. Vor allem
die gute Konjunkturlage spüle immer mehr Steuereinnahmen in Berlins
Kassen.
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Wenn das letzte Stündlein
schlägt - Kunst am Bau an
der Charité

Externe Abgeordneten-
büros - Richtlinien auf dem
Prüfstand
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BroschürentippOb Erwerb, Vermietung,Selbstnutzung, Veräußerungoder Vererbung, Immo-bilienbesitzer sollten wis-sen, was auf sie zukommt.Ausführliche Informatio-nen dazu bietet die Bro-schüre Haus und Steuern.

Alle Berliner Schwarzbuch-Fälleim Video unter:http://bit.ly/Schwarzbuch2017 
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ereits im Oktober 2016hatte die Senatskanzleides Regierenden Bürger-meisters über den Abschlusseines Kunstwettbewerbs im Zu-sammenhang mit der Renovie-rung des Bettenhochhauses undeines Neubaus der Charité infor-miert. Gefunden werden sollteeine künstlerische Gesamtkon-zeption, die sich mit zeitgenössi-schen Mitteln sowohl inhaltlichals auch räumlich im Spannungs-feld zwischen Wissenschaft,Lehre, Forschung und Geschichtemit dem Standort auseinander-setzt. Gewonnen hat die Arbeit„Die Goldene Stunde“ der Künst-lerin Renate Wolff. An der Brandwand gegenüberdem Haupteingang des Betten-hochhauses an der Luisenstra-ßen entsteht dafür seit AnfangNovember ein abstrahiertes gol-denes Ziffernblatt mit ausge-sparten Stunden- und

Minutenstrichen. Komplementärdazu erscheint an der Wand imInnenhof des Charité-Neubausdas Ziffernblatt in umgekehrterWeise. Frontal gegenüber dem Cha-rité-Haupteingang platziertwirke die Arbeit wie eine gol-dene Sonne, ein stimulierendes,positives Signal an Patienten undBesucher, heißt es in der Erläu-terung. Als magische Form sei sieEyecatcher weit in die Luisen-straße hinein. Zudem wiederholesich im Innenhof das Ziffernblattin umgekehrter Weise. Positiv-und Negativform komplettiertensich in der räumlichen Vorstel-lung des Betrachters zur gefüll-ten Kreisform. Der Kreis schließesich im wahrsten Sinne des Wor-tes: etwas werde „rund“. Auchder Begriff der Vanitasspiele in die Installa-tionen

hinein, werde jedoch in Gold sogleich positiv in einen Be-standteil des Lebens, geradeauch eines Krankenhauses ver-wandelt. Dass dann wenigstens das ge-wählte Material haltbarer als dieVergänglichkeit alles Irdischenist, hofft der Bund der Steuer-zahler. Das goldene Zifferblattwird 10 Zentimeter freischwe-bend auf der Brandwand miteinem Durchmesser von 8,5 Me-tern installiert. In der Beschrei-bung zu dem Kunstwerk heißt es,der drei Millimeter starke Edel-stahl  sei Industrie-spiegelpo-liert, PVD-beschichtet und damitextrem dauerhaft, wetterfest undfarbstabil und somit für den Au-ßenbereich prädestiniert. Die „Goldene Stunde“ bezeich-net in der Notfallmedizin denZeitraum, in der akutmedizini-sche Patienten gerettet werdenkönnen und stehe hier laut Preis-träger im erweiterten Sinne auchals Metapher für den „goldenen“Moment der Hei-lung. Dabei

hängen die Berliner Kliniken in-zwischen selbst am Tropf. Finan-ziell und personell unterversorgthinken die Krankenhäuser beiModernisierung und Sanierungmit Milliardenbeträgen demStand der Technik hinterher.Sollte sich deswegen für einenPatienten die goldene Stunde alsletztes Stündlein erweisen, kanndieser mit einem letzten Blick aufdas goldene Ziffernblatt seinereigenen Vergänglichkeit wenig-stens schnell noch etwas Positi-ves abgewinnen. Für die Realisierung wurden280.000 Euro und für Preisgel-der und Aufwandsentschädigun-gen der Teilnehmer weitere44.000 Euro zur Verfügung ge-stellt. Der Bund der Steuerzahlerhat bereits einen Antrag auf Ak-tenauskunft gestellt. Den Vereininteressiert nicht nur, was derSpaß letztlich wirklich kostenwird, sondern auch, wie man sichdas mit den Bäumen davor ge-dacht und was mit dem Eigentü-mer des Hauses mit derBrandwand eigentlich ab-gestimmt wordenist. 

Wenn das letzte Stündlein schlägt
Kunst am Bau an der Charité vergoldet den Abgang

Im November 2017 haben die Arbeiten zur Installation von Kunst am
Bau an der Brandwand gegenüber dem Haupteingang des Charité-Bet-
tenhochhauses begonnen. Das 8,5 Meter große goldene Ziffernblatt
mit dem Titel „Die Goldene Stunde“ dient künftig dem Ziel, sich so-
wohl inhaltlich als auch räumlich mit dem Standort auseinanderzuset-
zen. Für Preisgelder, Aufwandsentschädigungen und die Realisierung
standen insgesamt 324.000 Euro zur Verfügung. 

B

Halbfertig: Das Kunstwerk„Die goldene Stunde“ gegen-
über dem Haupteingang der
Charité.
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Externe Abgeordnetenbüros
Richtlinie nach Medienberichten auf dem Prüfstand

Im November 2013 hatte das Berliner Abge-
ordnetenhaus die Einführung von Extrazahlun-
gen für externe Büro seiner Mitglieder
beschlossen. Begründet wurde damals die Än-
derung des Berliner Abgeordnetengesetzes
mit den beengten Platzverhältnissen für die
Abgeordneten und ihre Mitarbeiter. Immerhin
zwanzig Jahre lang war man seit dem Bezug
des Preußischen Landtags mit dem Parla-
mentsgebäude ausgekommen. Der Bund der
Steuerzahler hatte seitdem u.a. auch immer
wieder kritisiert, dass die externen Abgeord-
netenbüros aus Steuermitteln häufig auch für
Zwecke der Partei missbraucht werden.  ine umfangreiche Recherche der Berli-ner Morgenpost zeigte im letzten No-vember, dass einige Abgeordnete dieRichtlinien für externe Büros offenbar nurwenig beherzigen und titelte „Wie ein Selbst-bedienungsladen – Bund der Steuerzahlerkritisiert Finanzierung von Wahlkreisbüros.“Bereits Anfang Januar 2017 war die steu-erfreie monatliche Kostenpauschale für die-jenigen Mitglieder des Berliner Abgeordne-tenhauses, die ein eigenes externes Büro un-terhalten, auf 2.541 Euro angehoben worden.Diese Pauschale ist steuerfrei und wird zu-sätzlich zur steuerpflichtigen Diät von mo-natlich 3.742 Euro gewährt. Unterhält derAbgeordnete kein externes Büro, verringertsich die Pauschale um 1.000 Euro. Teilen sichbis zu drei Mandatsträger ein gemeinsamesexternes Büro, verringert sich die Kosten-pauschale um 150 Euro. Nachgewiesen werden muss von dem Ab-geordneten lediglich ein Büromiet- oder Nut-zungsvertrag. Die Höhe der Miete spieltdabei keine Rolle. Aus Sicht des Bundes derSteuerzahler sind die Richtlinien geradezueine Einladung dazu, ein besonders billigesBüro nur pro forma anzumieten, selbst wenndieses überhaupt nicht genutzt wird. DerBerliner Vorstand des Bundes der Steuer-zahler, Alexander Kraus, bezeichnete die

Fälle in der Berliner Morgenpost als klarenMissbrauch von Steuergeldern. „Die Abge-ordneten stecken sich das Geld, das von der1000-Euro-Pauschale übrig bleibt, als steu-erfreies Einkommen ein“. Das Abgeordne-tenhaus solle deswegen darüber nach-denken, die Pauschale zu verringern, zitiertedie Zeitung.Nach dem Bericht der Morgenpost unter-hielten bereits über 130 der 160 Mitgliederdes Berliner Landesparlaments ein externesBüro. 43 Abgeordnetenbüros habe die Zei-tung aufgesucht, jedoch in einigen Fällen vorOrt keinerlei Hinweise auf die Abgeordnetengefunden. Einige Abgeordnete wollen offen-bar überhaupt nicht in Ihren Büros auffind-bar sind. Dabei müssen diese externen Bürosnach den Richtlinien „als Büro des jeweiligenMdA gekennzeichnet und innerhalb des Ge-bäudes ausgezeichnet sein“. 

Während einzelne Abgeordnete mit Ihren„geheimen“ externen Büros gegen die Richt-linien verstoßen, verstoßen andere Abge-ordnete durch Parteiarbeit in ihrenAbgeordnetenbüros gegen die Vorschriften,in denen es heißt, dass externen Büros„räumlich, sachlich und personell von Partei-und anderen Nutzungen Dritter zu trennen“sind. Dennoch hat der Bund der SteuerzahlerBerlin in der Vergangenheit immer wiederfestgestellt, dass eine Trennung von der Par-teiarbeit nicht immer sauber gegeben ist,sagte Alexander Kraus, Vorsitzender des Ver-eins. Angesprochen z.B. auf den Einsatz desAbgeordnetenbüros für Wahlkampfvorbe-reitungen, antworteten Abgeordnete entwe-der gar nicht oder flapsig: „Was möchten Sie,Herr Kraus? … Es geht auch eine Nummerkleiner. Danke.“ Für Kraus ist dies ein Hin-weis darauf, dass ein Unrechtsbewusstseinnicht bei allen Abgeordneten vorhanden ist,wenn es denn nur der eigenen Partei dient.„In vielen Fällen sind das Schaufenster fürdie Parteien und nicht für die Abgeordnetenund ihre Parlamentsarbeit“, sagte Kraus inder Morgenpost. In der Richtlinie heißt es,dass bei der Nutzung eines externen Büros„die Vorschriften des Parteiengesetzes (unzulässige Parteienfinanzierung) zu be-achten“ seien. Kraus hält die Wahlkampf- und Parteiarbeit in Abgeordnetenbürosdaher für eine unzulässige Sachspende an diejeweilige Partei.

E

Berliner Morgenpost am 13. November 2017

Broschürentipp

Erben und VererbenBereits in der neunten Auflageder Broschüre „Erben und Verer-ben“ gibt der Bund der Steuer-zahler einen Überblick zumThema, um den Betroffenen zuhelfen, ein Bewusstsein für dieregelnden Fragen zu entwickeln. 

Als Einstiegshilfe gibt die Broschüre dem Leser einen Anstoßfür die eigene Nachlasspla-nung und liefert wichtige An-regungen und Informationen. Mitglieder können die Bro-schüre kostenlos in derGeschäftsstelle bestellen.
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Mandatsreferenznummer: Wird nachträglich vergeben und entspricht Ihrer 6-stelligen Mitgliedsnummer

Ich ermächtige den Bund der Steuerzahler Berlin e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Bund der Steuerzahler Berlin e.V., auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

BIC

D E

Jetzt Mitglied werden
Profitieren auch Sie künftig vom 

Informationsvorsprung 

„Gut, dass es den Bund der Steuerzahler gibt.“ Diesen Satz hören wir gerade
in letzter Zeit immer öfter. Denn es ist der Bund der Steuerzahler, der gegen die
Verschwendung von Steuergeldern kämpft. Es ist der Bund der Steuerzahler, der
die Rechte von Steuerzahlern verteidigt. Es ist der Bund der Steuerzahler, der die
Bestrafung von Steuergeldverschwendern fordert. 
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